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Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§1
Personlicher Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt fir Beamte und Ruhestandsbeamte im Sinne des Bremischen
Beamtengesetzes. Frihere Beamte, die Unterhaltsbeitrdge nach den Bestimmungen des

Bremischen Beamtenversorgungsgesetzes oder entsprechender friilherer Regelungen

beziehen, gelten bis zum Ende dieses Bezuges als Ruhestandsbeamte, ihre Bezlige als
Ruhegehalt. Frihere Beamte mit Anspruch auf Altersgeld gelten, auch soweit der
Anspruch ruht, als Ruhestandsbeamte. Das Altersgeld gilt als Ruhegehalt.

§2
Sachlicher Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt fur die

1. von Beamten wahrend ihres Dienstverhaltnisses begangenen Dienstvergehen (8 47
Absatz 1 des Beamtenstatusgesetzes) und

2. von Ruhestandsheamten

a) wahrend ihres Beamtenverhaltnisses begangenen Dienstvergehen (8 47 Absatz
1 des Beamtenstatusgesetzes) und

b) nach Eintritt in den Ruhestand begangenen als Dienstvergehen geltenden
Handlungen (8 47 Absatz 2 des Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 50
des Bremischen Beamtengesetzes).

(2) Fur Beamte und Ruhestandsbeamte, die friiher in einem anderen Dienstverhaltnis als
Beamte, Richter, Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit gestanden haben, gilt dieses
Gesetz auch wegen solcher Dienstvergehen, die sie in dem friiheren Dienstverhdltnis oder
auch als Versorgungsberechtigte aus einem solchen Dienstverhaltnis begangen haben;
auch bei den aus einem solchen Dienstverhaltnis Ausgeschiedenen und Entlassenen
gelten Handlungen, die in § 47 Absatz 2 des Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit §
50 des Bremischen Beamtengesetzes bezeichnet sind, als Dienstvergehen. Ein Wechsel
des Dienstherrn steht der Anwendung dieses Gesetzes nicht entgegen.

(3) Fur Beamte, die Wehrdienst im Rahmen einer Wehriibung (8 6 des
Wehrpflichtgesetzes) oder einer besonderen Auslandsverwendung (§ 6 a des
Wehrpflichtgesetzes) leisten, gilt dieses Gesetz auch wegen solcher Dienstvergehen, die
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wahrend des Wehrdienstes begangen wurden, wenn das Verhalten sowohl
soldatenrechtlich als auch beamtenrechtlich ein Dienstvergehen darstellt.

§3
Erganzende Anwendung des Verwaltungsverfahrensgesetzes und der
Verwaltungsgerichtsordnung

Zur Ergdnzung dieses Gesetzes sind die Bestimmungen des Bremischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes und der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend
anzuwenden, soweit sie nicht zu den Bestimmungen dieses Gesetzes in Widerspruch
stehen oder soweit nicht in diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist.

§4
Gebot der Beschleunigung

Disziplinarverfahren sind beschleunigt durchzufihren.

Teil 2
DisziplinarmaRnahmen

8§85
Arten der DisziplinarmaBnahmen

(1) Disziplinarmaflinahmen gegen Beamte sind:

1. Verweis (8 6)

2. GeldbuRe (8 7)

3. Kirzung der Dienstbeziige (8 8)

4. Zurickstufung (8 9) und

5. Entfernung aus dem Beamtenverhaltnis (§ 10).

(2) DisziplinarmafRnahmen gegen Ruhestandsbeamte sind:

1. Kirzung des Ruhegehalts (§ 11) und

2. Aberkennung des Ruhegehalts (8 12).

(3) Beamten auf Probe und Beamten auf Widerruf kbnnen nur Verweise erteilt und

GeldbuRRen auferlegt werden. Fir die Entlassung von Beamten auf Probe und Beamten
auf Widerruf wegen eines Dienstvergehens gelten § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 des
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Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 31 Absatz 3 des Bremischen
Beamtengesetzes sowie § 23 Absatz 4 des Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit §
31 Absatz 5 des Bremischen Beamtengesetzes.

§6
Verweis

Der Verweis ist der schriftliche Tadel eines bestimmten Verhaltens des Beamten.
Missbilligende AuBerungen (Zurechtweisungen, Ermahnungen oder Riigen), die nicht
ausdrucklich als Verweis bezeichnet werden, sind keine Disziplinarmal3hahmen.

§7
GeldbuRe

Die Geldbuf3e kann bis zur H6he der monatlichen Dienst- oder Anwarterbeziige des
Beamten auferlegt werden. Hat der Beamte keine Dienst- oder Anwarterbezlge, darf die
Geldbul3e bis zu dem Betrag von 500 Euro auferlegt werden.

§8
Kiirzung der Dienstbeziige

(1) Die Kurzung der Dienstbezuige ist die bruchteilmafige Verminderung der monatlichen
Dienstbezlige des Beamten um hdchstens ein Finftel auf langstens drei Jahre. Sie
erstreckt sich auf alle Amter, die der Beamte bei Eintritt der Unanfechtbarkeit der
Entscheidung inne hat. Hat der Beamte aus einem friheren 6ffentlich-rechtlichen
Dienstverhaltnis einen Versorgungsanspruch erworben, bleibt dieser von der Kiirzung der
Dienstbezlige unberuhrt.

(2) Die Kurzung der Dienstbeziige beginnt mit dem Kalendermonat, der auf den Eintritt der
Unanfechtbarkeit der Entscheidung folgt. Tritt der Beamte vor Eintritt der Unanfechtbarkeit
der Entscheidung in den Ruhestand, gilt eine entsprechende Kiirzung des Ruhegehalts (8
11) als festgesetzt. Tritt der Beamte wahrend der Dauer der Kirzung der Dienstbezlige in
den Ruhestand, wird sein Ruhegehalt entsprechend wie die Dienstbezlige fir denselben
Zeitraum gekdrzt. Sterbegeld sowie Witwen- und Waisengeld werden nicht gekirzt.

(3) Die Kirzung der Dienstbeziige wird gehemmt, solange der Beamte ohne Dienstbeziige
beurlaubt ist. Er kann jedoch flr die Dauer seiner Beurlaubung den Kirzungsbetrag
monatlich vorab an den Dienstherrn entrichten; die Dauer der Kirzung der Dienstbeziige
nach der Beendigung der Beurlaubung verringert sich entsprechend.

(4) Solange seine Dienstbezilige gekirzt werden, darf der Beamte nicht beférdert werden.
Der Zeitraum kann in der Entscheidung abgeklrzt werden, sofern dies im Hinblick auf die
Dauer des Disziplinarverfahrens angezeigt ist.
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(5) Die Rechtsfolgen der Kiuirzung der Dienstbezilige erstrecken sich auch auf ein neues
Beamtenverhaltnis. Hierbei steht bei Anwendung des Absatzes 4 die Einstellung oder
Anstellung in einem héheren als dem bisherigen Amt der Beférderung gleich.

§9
Zuriickstufung

(1) Die Zuruckstufung ist die Versetzung des Beamten in ein Amt derselben Laufbahn mit
geringerem Endgrundgehalt. Der Beamte verliert alle Rechte aus seinem bisherigen Amt
einschlief3lich der damit verbundenen Dienstbeziige und der Befugnis, die bisherige
Amtsbezeichnung zu flihren. Soweit in der Entscheidung nichts anderes bestimmt ist,
enden mit der Zurlckstufung auch die Ehrendmter und die Nebentatigkeiten, die der
Beamte im Zusammenhang mit dem bisherigen Amt oder auf Verlangen, Vorschlag oder
Veranlassung seines Dienstvorgesetzten tlbernommen hat.

(2) Die Dienstbezlige aus dem neuen Amt werden von dem Kalendermonat an gezabhilt,
der dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung folgt. Tritt der Beamte vor Eintritt
der Unanfechtbarkeit der Entscheidung in den Ruhestand, erhélt er Versorgungsbeziige
nach der in der Entscheidung bestimmten Besoldungsgruppe.

(3) Der Beamte darf frihestens funf Jahre nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der
Entscheidung befordert werden. Der Zeitraum kann in der Entscheidung verkirzt werden,
sofern dies im Hinblick auf die Dauer des Disziplinarverfahrens angezeigt ist.

(4) Die Rechtsfolgen der Zurtickstufung erstrecken sich auch auf ein neues
Beamtenverhaltnis. Hierbei steht im Hinblick auf Absatz 3 die Einstellung in einem héheren
Amt als dem, in welches der Beamte zurtickgestuft wurde, der Beférderung gleich.

§10
Entfernung aus dem Beamtenverhaltnis

(1) Mit der Entfernung aus dem Beamtenverhaltnis endet das Dienstverhaltnis. Der
Beamte verliert den Anspruch auf Dienstbezlige und Versorgung sowie die Befugnis, die
Amtsbezeichnung und die im Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel zu fihren und
die Dienstkleidung zu tragen.

(2) Die Zahlung der Dienstbeziige wird mit dem Ende des Kalendermonats eingestellt, in
dem die Entscheidung unanfechtbar wird. Tritt der Beamte in den Ruhestand, bevor die
Entscheidung tber die Entfernung aus dem Beamtenverhéltnis unanfechtbar wird, gilt die
Entscheidung als Aberkennung des Ruhegehalts.

(3) Der aus dem Beamtenverhéltnis entfernte Beamte erhalt fur die Dauer von sechs
Monaten einen Unterhaltsbeitrag in Hohe von 50 Prozent der Dienstbezlige, die ihm bei
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Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung zustehen; eine Einbehaltung von
Dienstbezliigen nach § 38 Abs. 2 bleibt unbertcksichtigt. Die Gewdhrung des
Unterhaltsbeitrags kann in der Entscheidung ganz oder teilweise ausgeschlossen werden,
soweit der Beamte ihrer nicht wirdig oder den erkennbaren Umstanden nach nicht
bedurftig ist. Sie kann in der Entscheidung Uber sechs Monate hinaus verlangert werden,
soweit dies notwendig ist, um eine unbillige Harte zu vermeiden; der Beamte hat die
Umstande glaubhaft zu machen. Fir die Zahlung des Unterhaltsbeitrags gelten die
besonderen Regelungen des § 78.

(4) Die Entfernung aus dem Beamtenverhaltnis und ihre Rechtsfolgen erstrecken sich auf
alle Amter, die der Beamte bei Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung inne hat.

(5) Wird ein Beamter, der friher in einem anderen Dienstverhdltnis gestanden hat, aus
dem Beamtenverhaltnis entfernt, verliert er auch die Anspriiche aus dem friiheren
Dienstverhaltnis, wenn diese Disziplinarmal3hahme wegen eines Dienstvergehens
ausgesprochen wird, das in dem friiheren Dienstverhaltnis begangen wurde.

(6) Ist ein Beamter aus dem Beamtenverhdltnis entfernt worden, darf er nicht wieder zum
Beamten ernannt werden; es soll auch kein anderes Beschaftigungsverhéltnis begrindet
werden.

8§11
Kiirzung des Ruhegehalts

Die Kirzung des Ruhegehalts ist die bruchteilméafRige Verminderung des monatlichen
Ruhegehalts des Ruhestandsbeamten um héchstens ein Funftel auf langstens drei Jahre.
8§ 8 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 2 Satz 1 und 4 gilt entsprechend.

§12
Aberkennung des Ruhegehalts

(1) Mit der Aberkennung des Ruhegehalts verliert der Ruhestandsbeamte den Anspruch
auf Versorgung einschlief3lich der Hinterbliebenenversorgung und die Befugnis, die
Amtsbezeichnung und die Titel zu fuhren, die im Zusammenhang mit dem friheren Amt
verliehen wurden.

(2) Nach der Aberkennung des Ruhegehalts erhélt der Ruhestandsbeamte bis zur
Gewahrung einer Rente aufgrund einer Nachversicherung, langstens jedoch fir die Dauer
von sechs Monaten, einen Unterhaltsbeitrag in HOhe von 70 Prozent des Ruhegehalts,
das ihm bei Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung zusteht; eine Kirzung des
Ruhegehalts nach § 38 Abs. 3 bleibt unbericksichtigt. § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 4 gilt
entsprechend.
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(3) Die Aberkennung des Ruhegehalts und ihre Rechtsfolgen erstrecken sich auf alle
Amter, die der Ruhestandsbeamte bei Eintritt in den Ruhestand inne gehabt hat.

(4) 8 10 Abs. 2 Satz 1 sowie Abs. 5 und 6 gilt entsprechend.

§13
Bemessung der DisziplinarmaBnahme

(1) Die Entscheidung uber eine Disziplinarmaflinahme ergeht nach pflichtgemallem
Ermessen. Die Disziplinarmaflinahme ist nach der Schwere des Dienstvergehens zu
bemessen. Das Personlichkeitshbild des Beamten ist angemessen zu bericksichtigen.
Ferner soll berlcksichtigt werden, in welchem Umfang der Beamte das Vertrauen des
Dienstherrn oder der Allgemeinheit beeintrachtigt hat.

(2) Ein Beamter, der durch ein schweres Dienstvergehen das Vertrauen des Dienstherrn
oder der Allgemeinheit endgdltig verloren hat, ist aus dem Beamtenverhaltnis zu
entfernen. Dem Ruhestandsbeamten wird das Ruhegehalt aberkannt, wenn er als noch im
Dienst befindlicher Beamter aus dem Beamtenverhaltnis hatte entfernt werden muissen.

8§14
Zulassigkeit von DisziplinarmalRnahmen nach
Straf- oder Bu3geldverfahren

(1) Ist gegen einen Beamten im Straf- oder Bul3geldverfahren unanfechtbar eine Strafe,
Geldbul3e oder Ordnungsmafl3inahme verhangt worden oder kann eine Tat nach 8§ 153 a
Abs. 1 Satz 5 oder Abs. 2 Satz 2 der Strafprozessordnung nach der Erfillung von Auflagen
und Weisungen nicht mehr als Vergehen verfolgt werden, darf wegen desselben
Sachverhalts

1. ein Verweis, eine GeldbulRe oder eine Kirzung des Ruhegehalts nicht ausgesprochen
werden,

2. eine Klrzung der Dienstbeziige nur ausgesprochen werden, wenn dies zusatzlich
erforderlich ist, um den Beamten zur Pflichterfullung anzuhalten.

(2) Ist der Beamte im Straf- oder Bul3geldverfahren rechtskréftig freigesprochen worden,
darf wegen des Sachverhalts, der Gegenstand der gerichtlichen Entscheidung gewesen
ist, eine Disziplinarmalinahme nur ausgesprochen werden, wenn dieser Sachverhalt ein
Dienstvergehen darstellt, ohne den Tatbestand einer Straf- oder Bul3geldvorschrift zu
erfillen.
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§15
DisziplinarmaRnahmeverbot wegen Zeitablaufs

(1) Sind seit der Vollendung eines Dienstvergehens mehr als zwei Jahre vergangen, darf
ein Verweis nicht mehr erteilt werden.

(2) Sind seit der Vollendung eines Dienstvergehens mehr als drei Jahre vergangen, darf
eine Geldbule, eine Kirzung der Dienstbezlige oder eine Kiirzung des Ruhegehalts nicht
mehr ausgesprochen werden.

(3) Sind seit der Vollendung eines Dienstvergehens mehr als sieben Jahre vergangen, darf
auf Zuruckstufung nicht mehr erkannt werden.

(4) Die Fristen der Absatze 1 bis 3 werden durch die Einleitung oder Ausdehnung des
Disziplinarverfahrens, die Erhebung der Disziplinarklage, die Erhebung der
Nachtragsdisziplinarklage oder die Anordnung oder Ausdehnung von Ermittlungen gegen
Beamte auf Probe und Beamte auf Widerruf nach § 31 Absatz 3 Satz 1 und § 31 Absatz 5
des Bremischen Beamtengesetzes unterbrochen.

(5) Die Fristen der Absatze 1 bis 3 sind fur die Dauer des Widerspruchsverfahrens, des
gerichtlichen Disziplinarverfahrens, fur die Dauer einer Aussetzung des
Disziplinarverfahrens nach § 22 oder fur die Dauer der Mitwirkung des Personalrats
gehemmt. Ist vor Ablauf der Frist wegen desselben Sachverhalts ein Straf- oder
BuRgeldverfahren eingeleitet oder eine Klage aus dem Beamtenverhaltnis erhoben
worden, ist die Frist flr die Dauer dieses Verfahrens gehemmt.

§16
Verwertungsverbot, Entfernung aus der Personalakte

(1) Ein Verweis darf nach zwei Jahren, eine Geldbul3e, eine Kiirzung der Dienstbezlge
und eine Kirzung des Ruhegehalts durfen nach drei Jahren und eine Zuriickstufung darf
nach sieben Jahren bei weiteren DisziplinarmalRnahmen und bei sonstigen
Personalmalinahmen nicht mehr bertcksichtigt werden (Verwertungsverbot). Der Beamte
gilt nach dem Eintritt des Verwertungsverbots als von der Disziplinarmalinahme nicht
betroffen.

(2) Die Frist fur das Verwertungsverbot beginnt, sobald die Entscheidung tber die
DisziplinarmalRnahme unanfechtbar ist. Sie endet nicht, solange ein gegen den Beamten
eingeleitetes Straf- oder Disziplinarverfahren nicht unanfechtbar abgeschlossen ist, eine
andere Disziplinarmalinahme bertcksichtigt werden darf, eine Entscheidung tber die
Kirzung der Dienstbeztige noch nicht vollstreckt ist oder ein gerichtliches Verfahren tber
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die Beendigung des Beamtenverhaltnisses oder Uber die Geltendmachung von
Schadenersatz gegen den Beamten anhangig ist.

(3) Eintragungen in der Personalakte Uber die Disziplinarmal3nahme sind nach Eintritt des
Verwertungsverbots von Amts wegen zu entfernen und zu vernichten. Das Rubrum und
die Entscheidungsformel einer abschliel3enden gerichtlichen Entscheidung, mit der auf
eine Zuruckstufung erkannt wurde, verbleiben in der Personalakte. Dabei sind die
Bezeichnungen weiterer Beteiligter und der Bevollmachtigten, die Namen der Richter
sowie die Kostenentscheidung unkenntlich zu machen. Auf Antrag des Beamten
unterbleibt die Entfernung oder erfolgt eine gesonderte Aufbewahrung. Der Antrag ist
innerhalb eines Monats zu stellen, nachdem dem Beamten die bevorstehende Entfernung
mitgeteilt und er auf sein Antragsrecht und die Antragsfrist hingewiesen worden ist. Wird
der Antrag gestellt oder verbleiben Rubrum und Entscheidungsformel einer
abschlieRenden gerichtlichen Entscheidung nach Satz 2 in der Personalakte, ist das
Verwertungsverbot bei den Eintragungen zu vermerken.

(4) Die Absatze 1 bis 3 gelten entsprechend fur Disziplinarvorgange, die nicht zu einer
DisziplinarmalBnhahme gefuhrt haben. Die Frist fir das Verwertungsverbot betragt, wenn
das Disziplinarverfahren nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 eingestellt wird, drei Monate und im
Ubrigen zwei Jahre. Die Frist beginnt mit dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der
Entscheidung, die das Disziplinarverfahren abschlieRt, im Ubrigen mit dem Tag, an dem
der Dienstvorgesetzte, der fur die Einleitung des Disziplinarverfahrens zustandig ist,
zureichende tatsachliche Anhaltspunkte erhalt, die den Verdacht eines Dienstvergehens
rechtfertigen.

(5) Auf die Entfernung und Vernichtung von Disziplinarvorgangen, die zu einer
missbilligenden AuBerung gefiihrt haben, findet § 90 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, Satz 2
und 3 des Bremischen Beamtengesetzes Anwendung.

Teil 3
Behordliches Disziplinarverfahren

Kapitel 1
Einleitung, Ausdehnung und Beschrankung

8§17
Einleitung von Amts wegen

(1) Liegen zureichende tatsachliche Anhaltspunkte vor, die den Verdacht eines

Dienstvergehens rechtfertigen, hat der Dienstvorgesetzte die Dienstpflicht, ein
Disziplinarverfahren einzuleiten. Die oberste Dienstbehdrde stellt im Rahmen ihrer Aufsicht
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die Erfullung dieser Pflicht sicher; sie kann das Disziplinarverfahren jederzeit an sich
ziehen. Die Einleitung ist aktenkundig zu machen.

(2) Ein Disziplinarverfahren wird nicht eingeleitet, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass
nach § 14 oder § 15 eine Disziplinarmalinahme nicht ausgesprochen werden darf. Die
Grunde sind aktenkundig zu machen und dem Beamten bekannt zu geben.

(3) Hat ein Beamter zwei oder mehrere Amter inne, die nicht im Verhéltnis von Haupt- zu
Nebenamt stehen, und beabsichtigt der Dienstvorgesetzte, zu dessen Geschéaftsbereich
eines dieser Amter gehort, ein Disziplinarverfahren gegen ihn einzuleiten, teilt er dies den
Dienstvorgesetzten mit, die fur die anderen Amter zustandig sind. Ein weiteres
Disziplinarverfahren kann gegen den Beamten wegen desselben Sachverhalts nicht
eingeleitet werden. Hat ein Beamter zwei oder mehrere Amter inne, die im Verhaltnis von
Haupt- zu Nebenamt stehen, kann nur der Dienstvorgesetzte ein Disziplinarverfahren
gegen ihn einleiten, der fur das Hauptamt zustandig ist.

(4) Die Zustandigkeiten nach den Absatzen 1 bis 3 werden durch eine Beurlaubung, eine
Abordnung oder eine Zuweisung nicht berihrt. Bei einer Abordnung geht die aus Absatz 1
sich ergebende Pflicht hinsichtlich der wahrend der Abordnung begangenen
Dienstvergehen auf den neuen Dienstvorgesetzten Uber, soweit dieser nicht ihre
Ausiuibung den anderen Dienstvorgesetzten tberlasst oder soweit nichts anderes bestimmt
Ist.

(5) Der Senat und der Magistrat der Stadt Bremerhaven kénnen jeweils fur ihren Bereich
bestimmen, dass die den Dienstvorgesetzten und der obersten Dienstbehdrde nach
diesem Gesetz obliegenden Aufgaben durch eine zentrale Behérde wahrgenommen
werden. Ist eine solche Behorde eingerichtet, hat der Dienstvorgesetzte den Verdacht
eines Dienstvergehens unverziiglich dort anzuzeigen, wenn zureichende tatsachliche
Anhaltspunkte vorliegen.

§18
Einleitung auf Antrag des Beamten

(1) Der Beamte kann bei dem Dienstvorgesetzten oder der obersten Dienstbehérde die
Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen sich selbst beantragen, um sich von dem
Verdacht eines Dienstvergehens zu entlasten.

(2) Der Antrag darf nur abgelehnt werden, wenn keine zureichenden tatsachlichen
Anhaltspunkte vorliegen, die den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen. Die
Entscheidung ist dem Beamten mitzuteilen.

(3) 8 17 Abs. 1 Satz 2 zweiter Halbsatz und Satz 3 sowie Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.
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§19
Ausdehnung und Beschrankung

(1) Das Disziplinarverfahren kann bis zum Erlass einer Entscheidung nach den §§ 32 bis
34 auf neue Handlungen ausgedehnt werden, die den Verdacht eines Dienstvergehens
rechtfertigen. Die Ausdehnung ist aktenkundig zu machen.

(2) Das Disziplinarverfahren kann bis zum Erlass einer Entscheidung nach den §§ 32 bis
34 oder eines Widerspruchbescheids nach § 42 beschrankt werden, indem solche
Handlungen ausgeschieden werden, die fur die Art und H6he der zu erwartenden
DisziplinarmalRnahme voraussichtlich nicht ins Gewicht fallen. Die Beschrankung ist
aktenkundig zu machen. Die ausgeschiedenen Handlungen kénnen nicht wieder in das
Disziplinarverfahren einbezogen werden, es sei denn, die Voraussetzungen fir die
Beschrankung entfallen nachtraglich. Werden die ausgeschiedenen Handlungen nicht
wieder einbezogen, kbnnen sie nach dem unanfechtbaren Abschluss des
Disziplinarverfahrens nicht Gegenstand eines neuen Disziplinarverfahrens sein.

Kapitel 2
Durchfiihrung

§20
Unterrichtung, Belehrung und Anhdrung des Beamten

(1) Der Beamte ist Uber die Einleitung des Disziplinarverfahrens unverziglich zu
unterrichten, sobald dies ohne Gefahrdung der Aufklarung des Sachverhalts moglich ist.
Hierbei ist ihm zu erdffnen, welches Dienstvergehen ihm zur Last gelegt wird. Er ist
gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass es ihm freisteht, sich mindlich oder schriftlich zu
auRRern oder nicht zur Sache auszusagen und sich jederzeit eines Bevollméachtigten oder
Beistandes zu bedienen.

(2) Fur die Abgabe einer schriftlichen oder mindlichen AuRerung wird dem Beamten eine
Frist von einem Monat gesetzt. Ist der Beamte aus zwingenden Griinden gehindert, die
Frist nach Satz 1 einzuhalten oder einer Ladung zur mindlichen Verhandlung Folge zu
leisten, und hat er dies unverziglich mitgeteilt, ist die maf3gebliche Frist zu verlangern
oder er erneut zu laden. Die Fristsetzungen und Ladungen sind dem Beamten zuzustellen.

(3) Ist die nach Absatz 1 Satz 2 und 3 vorgeschriebene Belehrung unterblieben oder
unrichtig erfolgt, darf die Aussage des Beamten nicht zu seinem Nachteil verwertet
werden.
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§21
Pflicht zur Durchfiihrung von Ermittlungen, Ausnahmen

(1) Zur Aufklarung des Sachverhalts sind die erforderlichen Ermittlungen durchzufthren.
Dabei sind die belastenden, die entlastenden und die Umsténde zu ermitteln, die fur die
Bemessung einer Disziplinarmal3Bhahme bedeutsam sind. Die oberste Dienstbehdrde kann
die Ermittlungen an sich ziehen.

(2) Von Ermittlungen ist abzusehen, soweit der Sachverhalt auf Grund der tatsachlichen
Feststellungen eines rechtskraftigen Urteils im Straf- oder Bul3geldverfahren oder im
verwaltungsgerichtlichen Verfahren, durch das nach § 12 des Bremischen

Besoldungsgesetzes tber den Verlust der Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben vom
Dienst entschieden worden ist, feststeht. Von Ermittlungen kann auch abgesehen werden,
soweit der Sachverhalt auf sonstige Weise aufgeklart ist, insbesondere nach der
Durchfiihrung eines anderen gesetzlich geordneten Verfahrens.

8§22
Zusammentreffen von Disziplinarverfahren mit
Strafverfahren oder anderen Verfahren, Aussetzung

(1) Ist gegen den Beamten wegen des Sachverhalts, der dem Disziplinarverfahren
zugrunde liegt, im Strafverfahren die 6ffentliche Klage erhoben worden, kann das
Disziplinarverfahren ausgesetzt werden. Die Aussetzung unterbleibt, wenn keine
begrindeten Zweifel am Sachverhalt bestehen oder wenn im Strafverfahren aus Griinden
nicht verhandelt werden kann, die in der Person des Beamten liegen.

(2) Das nach Absatz 1 Satz 1 ausgesetzte Disziplinarverfahren ist unverziglich
fortzusetzen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 nachtraglich eintreten,
spatestens mit dem rechtskraftigen Abschluss des Strafverfahrens.

(3) Das Disziplinarverfahren kann auch ausgesetzt werden, wenn in einem anderen
gesetzlich geordneten Verfahren Uber eine Frage zu entscheiden ist, deren Beurteilung fur
die Entscheidung im Disziplinarverfahren von wesentlicher Bedeutung ist. Absatz 1 Satz 2
und Absatz 2 gelten entsprechend.

§ 23
Bindung an tatsédchliche Feststellungen aus
Strafverfahren oder anderen Verfahren

(1) Die tatsachlichen Feststellungen eines rechtskraftigen Urteils im Straf- oder
BuRgeldverfahren oder im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, durch das nach § 12 des
Bremischen Besoldungsgesetzes tber den Verlust der Besoldung bei schuldhaftem
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Fernbleiben vom Dienst entschieden worden ist, sind im Disziplinarverfahren, das
denselben Sachverhalt zum Gegenstand hat, bindend.

(2) Die in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren getroffenen tatséachlichen
Feststellungen sind nicht bindend, kdnnen aber der Entscheidung im Disziplinarverfahren
ohne nochmalige Prifung zugrunde gelegt werden.

§24
Beweiserhebung

(1) Die erforderlichen Beweise sind zu erheben. Hierbei kénnen insbesondere

1. schriftliche dienstliche Auskiinfte eingeholt werden,

2. Zeugen und Sachverstandige vernommen oder ihre schriftliche AuBerung eingeholt
werden,

3. Urkunden und Akten beigezogen sowie
4. der Augenschein eingenommen werden.

(2) Niederschriften tiber Aussagen von Personen, die schon in einem anderen gesetzlich
geordneten Verfahren vernommen worden sind, sowie Niederschriften tber einen
richterlichen Augenschein kénnen ohne erneute Beweiserhebung verwertet werden.

(3) Uber einen Beweisantrag des Beamten ist nach pflichtgemaRem Ermessen zu
entscheiden. Dem Beweisantrag ist stattzugeben, soweit er fur die Tat- oder Schuldfrage
oder fiur die Bemessung der Art und Hohe einer Disziplinarmal3hahme von Bedeutung sein
kann.

(4) Dem Beamten ist Gelegenheit zu geben, an der Vernehmung von Zeugen und
Sachversténdigen sowie an der Einnahme des Augenscheins teilzunehmen und hierbei
sachdienliche Fragen zu stellen. Er kann von der Teilnahme ausgeschlossen werden,
soweit dies aus wichtigen Grunden, insbesondere mit Rucksicht auf den Zweck der
Ermittlungen oder zum Schutz der Rechte Dritter, erforderlich ist. Ein schriftliches
Gutachten ist ihm zugénglich zu machen, soweit nicht zwingende Griinde dem
entgegenstehen.
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§25
Zeugen und Sachverstandige

(1) Zeugen sind zur Aussage und Sachverstandige zur Erstattung von Gutachten
verpflichtet. Die Bestimmungen der Strafprozessordnung tber die Pflicht, als Zeuge
auszusagen oder als Sachverstandiger ein Gutachten zu erstatten, tber die Ablehnung
von Sachverstandigen sowie Uber die Vernehmung von Angehdrigen des offentlichen
Dienstes als Zeugen oder Sachverstandige gelten entsprechend.

(2) Verweigern Zeugen oder Sachverstandige ohne Vorliegen eines der in den 88 52 bis
55 und 76 der Strafprozessordnung bezeichneten Griinde die Aussage oder die Erstattung
des Gutachtens, kann das Gericht um die Vernehmung ersucht werden. In dem Ersuchen
sind der Gegenstand der Vernehmung darzulegen sowie die Namen und Anschriften der
Beteiligten anzugeben. Das Gericht entscheidet Uber die RechtmaRigkeit der
Verweigerung der Aussage oder der Erstattung des Gutachtens.

(3) Ein Ersuchen nach Absatz 2 darf nur von dem Dienstvorgesetzten, seinem allgemeinen
Vertreter oder einem beauftragten Beschéftigten gestellt werden, der die Befahigung zum
Richteramt hat.

§ 26
Herausgabe von Unterlagen

Der Beamte hat Schriftstiicke, Zeichnungen, bildliche Darstellungen und Aufzeichnungen
einschliel3lich technischer Aufzeichnungen, die einen dienstlichen Bezug aufweisen, auf
Verlangen fur das Disziplinarverfahren zur Verfigung zu stellen. Das Gericht kann die
Herausgabe auf Antrag durch Beschluss anordnen und sie durch die Festsetzung von
Zwangsgeld erzwingen; fur den Antrag gilt § 25 Abs. 3 entsprechend. Der Beschluss ist
unanfechtbar.

§ 27
Beschlagnahmen und Durchsuchungen

(1) Das Gericht kann auf Antrag durch Beschluss Beschlagnahmen und Durchsuchungen
anordnen; 8§ 25 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Anordnung darf nur getroffen werden, wenn
der Beamte des ihm zur Last gelegten Dienstvergehens dringend verdachtig ist und die
Maflinahme zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden DisziplinarmalRnahme
nicht aul3er Verhaltnis steht. Die Bestimmungen der Strafprozessordnung tber
Beschlagnahmen und Durchsuchungen gelten entsprechend, soweit nicht in diesem
Gesetz etwas anderes bestimmt ist.

(2) Die Malinahmen nach Absatz 1 durfen nur durch die nach der Strafprozessordnung
dazu berufenen Behérden durchgefihrt werden.
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(3) Durch Absatz 1 wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs.
1 des Grundgesetzes) eingeschrankt.

§ 28
Protokoll

Uber Anhérungen des Beamten und Beweiserhebungen sind Protokolle aufzunehmen; §
168 a der Strafprozessordnung gilt entsprechend. Bei der Einholung von schriftlichen
dienstlichen Auskinften sowie der Beiziehung von Urkunden und Akten geniigt die
Aufnahme eines Aktenvermerks.

§29
Innerdienstliche Informationen

(1) Die Ubermittlung von Personalakten und anderen Behordenunterlagen mit
personenbezogenen Daten sowie die Erteilung von Auskinften aus diesen Akten und
Unterlagen an die mit Disziplinarvorgangen befassten Stellen und die Verarbeitung der so
erhobenen personenbezogenen Daten im Disziplinarverfahren sind, soweit nicht andere
Rechtsvorschriften dem entgegenstehen, auch gegen den Willen des Beamten oder
anderer betroffener Personen zulassig, wenn und soweit die Durchfiihrung des
Disziplinarverfahrens dies erfordert und Giberwiegende Belange des Beamten, anderer
betroffener Personen oder der ersuchten Stellen nicht entgegenstehen.

(2) Zwischen den Dienststellen eines oder verschiedener Dienstherrn sowie zwischen den
Teilen einer Dienststelle sind Mitteilungen Uber Disziplinarverfahren, tiber Tatsachen aus
Disziplinarverfahren und tUber Entscheidungen der Disziplinarorgane sowie die
Ubermittlung hiertiber gefiihrter Akten zulassig, wenn und soweit dies zur Durchfiihrung
des Disziplinarverfahrens, im Hinblick auf die kiinftige Ubertragung von Aufgaben oder
Amtern an den Beamten oder im Einzelfall aus besonderen dienstlichen Griinden unter
Berucksichtigung der Belange des Beamten oder anderer betroffener Personen
erforderlich ist.

§ 29a
Informationen nach MaBRgabe des Artikels 56a der Richtlinie 2005/36/EG

Nach MaRgabe des Artikels 56a der Richtlinie 2005/36/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 7. September 2005 Uber die Anerkennung von Berufsqualifikationen
(ABI. L 255 vom 30.09.2005, S. 22, L 271 vom 16.10.2007, S. 18, L 93 vom 04.04.2008, S.
28, L 33 vom 03.02.2009, S. 49), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/55/EU (ABI. L 354
vom 28.12.2013, S. 132) geandert worden ist, unterrichten die Dienststellen die
zustandigen Behoérden der Mitgliedstaaten der Européischen Union Uber Entscheidungen
der Disziplinarorgane Uber die
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1. Entfernung aus dem Beamtenverhaltnis nach § 5 Absatz 1 Nummer 5 in Verbindung
mit § 10 Absatz 1,

2. Einstellung eines Disziplinarverfahrens, wenn

a) das Disziplinarverfahren wegen Beendigung des Beamtenverhaltnisses nach §
24 Absatz 1 des Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 33 Absatz 1 des
Bremischen Beamtengesetzes nicht zu Ende gefihrt wird oder

b) der Beamte auf Verlangen nach § 23 Absatz 1 Nummer 4 des
Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 31 des Bremischen

Beamtengesetzes aus dem Beamtenverhaltnis entlassen wird und das
Disziplinarverfahren voraussichtlich zur Entfernung aus dem Beamtenverhaltnis
gefuhrt hatte.

Der Zeitraum nach Artikel 56a Absatz 2 Satz 2 Buchstabe e der Richtlinie 2005/36/EG
nach Satz 1 ist der Zeitraum bis zum Erreichen der fir die jeweilige Laufbahn
mafgeblichen gesetzlichen Altersgrenze fur den Eintritt in den Ruhestand, langstens
jedoch 15 Jahre.

§30
AbschlieBende Anhérung

Nach der Beendigung der Ermittlungen ist dem Beamten Gelegenheit zu geben, sich
abschlieRend zu auf3ern; § 20 Abs. 2 gilt entsprechend. Die Anhdrung kann unterbleiben,
wenn das Disziplinarverfahren nach § 32 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 eingestellt werden soll.

§31
Abgabe des Disziplinarverfahrens

Halt der Dienstvorgesetzte nach dem Ergebnis der Anhérungen und Ermittlungen seine
Befugnisse nach den §8 33 und 34 nicht fur ausreichend, so fuhrt er die Entscheidung der
obersten Dienstbehdrde herbei. Die oberste Dienstbehdrde kann das Disziplinarverfahren
an den Dienstvorgesetzten zurlickgeben, wenn sie weitere Ermittlungen fiir geboten oder
dessen Befugnisse fur ausreichend halt.

Kapitel 3
Abschlussentscheidung

8§32
Einstellungsverfiigung

(1) Das Disziplinarverfahren wird eingestellt, wenn
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1. ein Dienstvergehen nicht erwiesen ist,

2. ein Dienstvergehen zwar erwiesen ist, eine Disziplinarmal3nahme jedoch nicht
angezeigt erscheint,

3. nach den 8§ 14 oder 15 eine Disziplinarmaf3nahme nicht ausgesprochen werden darf
oder

4. das Disziplinarverfahren oder eine DisziplinarmafRnahme aus sonstigen Griinden
unzulassig ist.

(2) Das Disziplinarverfahren wird ferner eingestellt, wenn

1. der Beamte stirbt,

2. das Beamtenverhéltnis durch Entlassung, Verlust der Beamtenrechte oder
Entfernung endet oder

3. bei einem Ruhestandsbeamten die Folgen einer gerichtlichen Entscheidung nach §
71 Absatz 1 des Bremischen Beamtenversorgungsgesetzes eintreten.

(3) Die Einstellungsverfligung ist zu begrinden und zuzustellen.

§33
Disziplinarverfiigung

(1) Ist ein Verweis, eine Geldbul3e, eine Kirzung der Dienstbeziige oder eine Kiirzung des
Ruhegehalts angezeigt, wird eine solche Malinahme durch Disziplinarverfiigung
ausgesprochen.

(2) Jeder Dienstvorgesetzte ist zu Verweisen und Geldbuf3en gegen die ihm unterstellten
Beamten befugt.

(3) Kurzungen der Dienstbeziige konnen festsetzen:

1. die oberste Dienstbehotrde bis zum H6chstmald und

2. die Dienstvorgesetzten bis zu einer Kiirzung um ein Finftel der Dienstbeziige auf
zwei Jahre.
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(4) Kurzungen des Ruhegehalts bis zum H6chstmali kann die nach § 81 zur Ausiibung der
Disziplinarbefugnisse zustandige Stelle festsetzen.

(5) Die Disziplinarverfigung ist zu begriinden und zuzustellen.

§34
Erhebung der Disziplinarklage

(1) Soll gegen den Beamten auf Zurtickstufung, auf Entfernung aus dem
Beamtenverhaltnis oder auf Aberkennung des Ruhegehalts erkannt werden, ist gegen ihn
Disziplinarklage zu erheben.

(2) Die Disziplinarklage wird bei Beamten durch die oberste Dienstbehdrde, bei
Ruhestandsbeamten durch die nach § 81 zur Austibung der Disziplinarbefugnisse
zustandige Stelle erhoben. § 17 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

§35
Grenzen der erneuten Ausiibung der Disziplinarbefugnisse

(1) Die Einstellungsverfiigung und die Disziplinarverfiigung sind der obersten
Dienstbehdrde unverzuglich zuzuleiten. Die oberste Dienstbehdrde kann das
Disziplinarverfahren an den Dienstvorgesetzten zuriickgeben, wenn sie weitere
Ermittlungen fiir geboten oder seine Befugnisse fur ausreichend halt.

(2) Die oberste Dienstbehdrde kann ungeachtet einer Einstellung des
Disziplinarverfahrens nach § 32 Abs. 1 im Rahmen ihrer Zustandigkeiten wegen desselben
Sachverhalts eine Disziplinarverfigung erlassen oder Disziplinarklage erheben. Eine
Entscheidung nach Satz 1 ist nur innerhalb von drei Monaten nach der Zustellung der
Einstellungsverfigung zuléssig, es sei denn, es ergeht wegen desselben Sachverhalts ein
rechtskraftiges Urteil auf Grund von tatsachlichen Feststellungen, die von denjenigen
tatsachlichen Feststellungen, auf denen die Entscheidung beruht, abweichen.

(3) Die oberste Dienstbehdrde kann eine Disziplinarverfiigung eines Dienstvorgesetzten
oder eine von ihr selbst erlassene Disziplinarverfigung jederzeit aufheben. Sie kann im
Rahmen ihrer Zustandigkeit in der Sache neu entscheiden oder Disziplinarklage erheben.
Eine Verscharfung der Disziplinarmal3hahme nach Art oder Hohe oder die Erhebung der
Disziplinarklage ist nur innerhalb von drei Monaten nach der Zustellung der
Disziplinarverfligung zulassig, es sei denn, es ergeht wegen desselben Sachverhalts ein
rechtskraftiges Urteil auf Grund von tatsachlichen Feststellungen, die von denjenigen
tatsachlichen Feststellungen, auf denen die Entscheidung beruht, abweichen.
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§ 36
Verfahren bei nachtraglicher Entscheidung im
Straf- oder Bu3geldverfahren

(1) Ergeht nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Disziplinarverfiigung in einem Straf-
oder Bul3geldverfahren, das wegen desselben Sachverhalts eingeleitet worden ist,
unanfechtbar eine Entscheidung, nach der gemal3 § 14 die Disziplinarmal3hahme nicht
zulassig ware, ist die Disziplinarverfiigung auf Antrag des Beamten von dem
Dienstvorgesetzten, der sie erlassen hat, aufzuheben und das Disziplinarverfahren
einzustellen.

(2) Die Antragsfrist betragt drei Monate. Sie beginnt mit dem Tag, an dem der Beamte von
der in Absatz 1 bezeichneten Entscheidung Kenntnis erhalten hat.

§37
Kostentragungspflicht

(1) Dem Beamten, gegen den eine Disziplinarmalinahme verhangt wird, kdnnen die
entstandenen Auslagen auferlegt werden. Bildet das Dienstvergehen, das dem Beamten
zur Last gelegt wird, nur zum Teil die Grundlage fir die Disziplinarverfiigung oder sind
durch Ermittlungen, deren Ergebnis zugunsten des Beamten ausgefallen ist, besondere
Kosten entstanden, konnen ihm die Auslagen nur in verhaltnismaligem Umfang auferlegt
werden.

(2) Wird das Disziplinarverfahren eingestellt, tragt der Dienstherr die entstandenen
Auslagen. Erfolgt die Einstellung trotz Vorliegens eines Dienstvergehens, konnen die
Auslagen dem Beamten auferlegt oder im Verhaltnis geteilt werden.

(3) Bei einem Antrag nach § 36 gilt im Falle der Ablehnung des Antrags Absatz 1 und im
Falle seiner Stattgabe Absatz 2 entsprechend.

(4) Soweit der Dienstherr die entstandenen Auslagen tragt, hat er dem Beamten auch die
Aufwendungen zu erstatten, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig
waren. Hat sich der Beamte eines Bevollmachtigten oder Beistandes bedient, sind auch
dessen Gebihren und Auslagen erstattungsfahig. Aufwendungen, die durch das
Verschulden des Beamten entstanden sind, hat dieser selbst zu tragen; das Verschulden
eines Vertreters ist ihm zuzurechnen.

(5) Das behdrdliche Disziplinarverfahren ist gebthrenfrei.
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Kapitel 4
Vorlaufige Dienstenthebung und Einbehaltung
von Bezigen

§38
Zulassigkeit

(1) Die fur die Erhebung der Disziplinarklage zustandige Behérde kann einen Beamten
gleichzeitig mit oder nach der Einleitung des Disziplinarverfahrens vorlaufig des Dienstes
entheben, wenn im Disziplinarverfahren voraussichtlich auf Entfernung aus dem
Beamtenverhaltnis oder auf Aberkennung des Ruhegehalts erkannt werden wird oder
wenn bei einem Beamten auf Probe oder einem Beamten auf Widerruf voraussichtlich
eine Entlassung nach 8 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 des Beamtenstatusgesetzes in
Verbindung mit § 31 Absatz 3 des Bremischen Beamtengesetzes sowie 8 23 Absatz 4 des
Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 31 Absatz 5 des Bremischen
Beamtengesetzes erfolgen wird. Sie kann den Beamten aul3erdem vorlaufig des Dienstes
entheben, wenn durch sein Verbleiben im Dienst der Dienstbetrieb oder die Ermittlungen
wesentlich beeintrachtigt wirden und die vorlaufige Dienstenthebung zu der Bedeutung
der Sache und der zu erwartenden DisziplinarmalRnahme nicht auf3er Verhéaltnis steht.

(2) Die fur die Erhebung der Disziplinarklage zustéandige Behérde kann gleichzeitig mit
oder nach der vorlaufigen Dienstenthebung anordnen, dass dem Beamten bis zu 50
Prozent der monatlichen Dienst- oder Anwarterbeziige einbehalten werden, wenn im
Disziplinarverfahren voraussichtlich auf Entfernung aus dem Beamtenverhaltnis oder auf
Aberkennung des Ruhegehalts erkannt werden wird. Das Gleiche gilt, wenn der Beamte
im Beamtenverhdaltnis auf Probe oder auf Widerruf voraussichtlich nach § 5 Absatz 3 Satz
2 in Verbindung mit

1. 8§23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 des Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 31
Absatz 3 des Bremischen Beamtengesetzes oder

2. § 23 Absatz 4 des Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 31 Absatz 5 des
Bremischen Beamtengesetzes entlassen werden wird.

(3) Die fur die Erhebung der Disziplinarklage zustandige Behorde kann gleichzeitig mit
oder nach der Einleitung des Disziplinarverfahrens anordnen, dass dem
Ruhestandsbeamten bis zu 30 Prozent des Ruhegehalts einbehalten werden, wenn im
Disziplinarverfahren voraussichtlich auf Aberkennung des Ruhegehalts erkannt werden
wird.
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(4) Die fur die Erhebung der Disziplinarklage zustandige Behorde kann die vorlaufige
Dienstenthebung, die Einbehaltung von Dienst- oder Anwarterbeziigen sowie die
Einbehaltung von Ruhegehalt jederzeit ganz oder teilweise aufheben.

§39
Rechtswirkungen

(1) Die vorlaufige Dienstenthebung wird mit der Zustellung, die Einbehaltung von Beziigen
mit dem auf die Zustellung folgenden Falligkeitstag wirksam und vollziehbar. Sie
erstrecken sich auf alle Amter, die der Beamte inne hat.

(2) Wird ein Beamter vorlaufig des Dienstes enthoben, so kdnnen ihm auch das Tragen
der Dienstkleidung und Ausrustung, der Aufenthalt in den Dienstraumen oder in den
dienstlichen Unterkinften und die Fuhrung dienstlicher Ausweise und Abzeichen untersagt
werden. Fur die Dauer der vorlaufigen Dienstenthebung ruhen die im Zusammenhang mit
dem Amt entstandenen Anspriche auf Aufwandsentschadigung.

(3) Wird der Beamte vorlaufig des Dienstes enthoben, wahrend er schuldhaft dem Dienst
fernbleibt, dauert der nach § 12 des Bremischen Besoldungsgesetzes begriindete Verlust
der Bezuge fort. Er endet mit dem Zeitpunkt, zu dem der Beamte seinen Dienst
aufgenommen hatte, wenn er hieran nicht durch die vorlaufige Dienstenthebung gehindert
worden ware. Der Zeitpunkt ist von der fur die Erhebung der Disziplinarklage zustandigen
Behorde festzustellen und dem Beamten mitzuteilen.

(4) Die vorlaufige Dienstenthebung und die Einbehaltung von Bezligen enden mit dem
rechtskraftigen Abschluss des Disziplinarverfahrens.

§40
Verfall und Nachzahlung der einbehaltenen Betrage

(1) Die nach § 38 Abs. 2 und 3 einbehaltenen Beztige verfallen, wenn

1. im Disziplinarverfahren auf Entfernung aus dem Beamtenverhaltnis oder auf
Aberkennung des Ruhegehalts erkannt worden ist oder eine Entlassung nach 8 5
Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit

a) 823 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 des Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit
§ 31 Absatz 3 des Bremischen Beamtengesetzes oder

b) § 23 Absatz 4 des Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 31 Absatz 5 des
Bremischen Beamtengesetzes erfolgt ist,
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in einem wegen desselben Sachverhalts eingeleiteten Strafverfahren eine Strafe
verhangt worden ist, die den Verlust der Rechte als Beamter oder
Ruhestandsbeamter zur Folge hat,

3. das Disziplinarverfahren auf Grund des § 32 Abs. 1 Nr. 3 eingestellt worden ist und
ein neues Disziplinarverfahren, das innerhalb von drei Monaten nach der Einstellung
wegen desselben Sachverhalts eingeleitet worden ist, zur Entfernung aus dem
Beamtenverhéltnis oder zur Aberkennung des Ruhegehalts gefuhrt hat oder

4. das Disziplinarverfahren aus den Grinden des § 32 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 eingestellt
worden ist und die fur die Erhebung der Disziplinarklage zustandige Behorde (8 34
Abs. 2) festgestellt hat, dass die Entfernung aus dem Beamtenverhaltnis oder die
Aberkennung des Ruhegehalts gerechtfertigt gewesen ware.

(2) Wird das Disziplinarverfahren auf andere Weise als in den Féallen des Absatzes 1
unanfechtbar abgeschlossen, sind die nach § 38 Abs. 2 und 3 einbehaltenen Bezlige
nachzuzahlen. Auf die nachzuzahlenden Dienstbeziige konnen Einkiinfte aus
genehmigungspflichtigen Nebentatigkeiten angerechnet werden, die der Beamte aus
Anlass der vorlaufigen Dienstenthebung ausgeutbt hat, wenn eine Disziplinarmal3nahme
verhangt worden ist oder die fir die Erhebung der Disziplinarklage zustandige Behdrde
feststellt, dass ein Dienstvergehen erwiesen ist. Der Beamte ist verpflichtet, Gber die Hohe
solcher Einkiinfte Auskunft zu geben.

Kapitel 5
Widerspruchsverfahren

§41
Erforderlichkeit, Form und Frist des Widerspruchs

(1) Vor der Erhebung der Klage des Beamten ist ein Widerspruchsverfahren
durchzufihren.

(2) Fur die Form und die Frist des Widerspruchs gilt 8 70 der Verwaltungsgerichtsordnung.

§42
Widerspruchsbescheid

(1) Der Widerspruchsbescheid wird durch die oberste Dienstbehdrde, bei
Ruhestandsbeamten durch die nach § 81 zustandige Stelle erlassen.

Seite 24 von 49



(2) In dem Widerspruchsbescheid darf die angefochtene Entscheidung nicht zum Nachteil
des Beamten abgeéndert werden. Die Befugnis, eine abweichende Entscheidung nach §
35 Abs. 3 zu treffen, bleibt unberihrt.

§43
Kostentragungspflicht

(1) Im Widerspruchsverfahren tragt der unterliegende Teil die entstandenen Auslagen. Hat
der Widerspruch teilweise Erfolg, sind die Auslagen im Verhaltnis zu teilen. Wird eine
Disziplinarverfigung trotz des Vorliegens eines Dienstvergehens aufgehoben, kénnen die
Auslagen ganz oder teilweise dem Beamten auferlegt werden.

(2) Nimmt der Beamte den Widerspruch zurick, tragt er die entstandenen Auslagen.

(3) Erledigt sich das Widerspruchsverfahren in der Hauptsache auf andere Weise, ist Gber
die entstandenen Auslagen nach billigem Ermessen zu entscheiden.

(4) 8 37 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.

Teil 4
Gerichtliches Disziplinarverfahren

Kapitel 1
Disziplinargerichtsbarkeit

§ 44
Zustandigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Die Aufgaben der Disziplinargerichtsbarkeit nach diesem Gesetz nehmen die Gerichte der
Verwaltungsgerichtsbarkeit wahr. Hierzu werden beim Verwaltungsgericht Bremen
Kammern und beim Oberverwaltungsgericht Bremen Senate fiir Disziplinarsachen
gebildet.

8§45
Kammer fir Disziplinarsachen

(1) Die Kammer fiir Disziplinarsachen entscheidet in der Besetzung von drei Richtern und
zwei Beamtenbeisitzern als ehrenamtlichen Richtern, wenn nicht ein Einzelrichter
entscheidet. An Beschlissen auf3erhalb der mundlichen Verhandlung und an
Gerichtsbescheiden wirken die Beamtenbeisitzer nicht mit. Einer der Beamtenbeisitzer soll
dem Verwaltungszweig und der Laufbahngruppe des Beamten angehdren, gegen den sich
das Disziplinarverfahren richtet.
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(2) Fur die Ubertragung des Rechtsstreits auf den Einzelrichter gilt § 6 der
Verwaltungsgerichtsordnung. In dem Verfahren der Disziplinarklage ist eine Ubertragung
auf den Einzelrichter ausgeschlossen.

(3) Der Vorsitzende der Kammer fir Disziplinarsachen entscheidet, wenn die
Entscheidung im vorbereitenden Verfahren ergeht,

1. Dbei Zuricknahme der Klage, des Antrags oder eines Rechtsmittels,
2. bei Erledigung des gerichtlichen Disziplinarverfahrens in der Hauptsache und
3. Uber die Kosten.

Ist ein Berichterstatter bestellt, entscheidet er anstelle des Vorsitzenden.

8§ 46
Beamtenbeisitzer

(1) Die Beamtenbeisitzer missen auf Lebenszeit ernannte Beamte im Sinne des § 1 sein
und bei ihrer Wahl ihren dienstlichen Wohnsitz (§ 54 Absatz 3 des Bremischen
Beamtengesetzes) im Bezirk des Verwaltungsgerichts Bremen haben.

(2) Die 88 20 bis 25, 27, 28 und 34 der Verwaltungsgerichtsordnung sind vorbehaltlich des
§ 49 Absatz 3 auf die Beamtenbeisitzer nicht anzuwenden.

(3) Die Beamtenbeisitzer fir die Disziplinarangelegenheiten der Beamten im Sinne des § 1
werden von dem nach § 26 der Verwaltungsgerichtsordnung zur Wahl der ehrenamtlichen
Richter bestellten Ausschuss auf funf Jahre gewabhilt.

(4) Der Senat stellt in jedem funften Jahr eine Vorschlagsliste von Beamtenbeisitzern auf.
Hierbei ist die doppelte Anzahl der durch den Préasidenten des Verwaltungsgerichts als
erforderlich bezeichneten Beamtenbeisitzer zugrunde zu legen. Die obersten
Dienstbehdrden und die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften der Beamten im
Lande Bremen kdnnen Beamte im Sinne des § 1 fur die Listen vorschlagen. In den Listen
sind die Beamten nach Laufbahngruppen und Verwaltungsbereichen gegliedert
aufzufuhren.

(5) Wird wahrend der Amtszeit die Bestellung neuer Mitglieder erforderlich, so werden sie
nur fir den Rest der Amtszeit bestellt.

(6) Fur die Wahl der Beamtenbeisitzer fur die Disziplinarverfahren vor dem
Oberverwaltungsgericht gelten die Vorschriften der Absatze 1 bis 5 entsprechend, wobei
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die Zahl der erforderlichen Beamtenbeisitzer vom Prasidenten des
Oberverwaltungsgerichts bestimmt wird.

§ 47
Ausschluss von der Ausiibung des Richteramts

(1) Ein Richter oder Beamtenbeisitzer ist von der Ausiibung des Richteramts kraft
Gesetzes ausgeschlossen, wenn er

1.

durch das Dienstvergehen verletzt ist,

Ehegatte, Lebenspartner oder gesetzlicher Vertreter des Beamten oder des
Verletzten ist oder war,

mit dem Beamten oder dem Verletzten in gerader Linie verwandt oder verschwagert
oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad
verschwégert ist oder war,

in dem Disziplinarverfahren gegen den Beamten tatig war oder als Zeuge gehort
wurde oder als Sachverstandiger ein Gutachten erstattet hat,

in einem wegen desselben Sachverhalts eingeleiteten Straf- oder Bul3geldverfahren
gegen den Beamten beteiligt war,

Dienstvorgesetzter des Beamten ist oder war oder bei einem Dienstvorgesetzten des
Beamten mit der Bearbeitung von Personalangelegenheiten des Beamten befasst ist
oder

als Mitglied einer Personalvertretung in dem Disziplinarverfahren gegen den Beamten
mitgewirkt hat.

(2) Ein Beamtenbeisitzer ist auch ausgeschlossen, wenn er der Dienststelle des Beamten
angehdrt. Satz 1 gilt nicht fir den Bereich der Polizei, der Feuerwehr und des
Justizvollzugs. Hier ist ein Beamtenbeisitzer ausgeschlossen, wenn er dem engeren
Dienstbereich des Beamten angehart.

§48
Nichtheranziehung eines Beamtenbeisitzers

Ein Beamtenbeisitzer, gegen den Disziplinarklage oder wegen einer vorsatzlich
begangenen Straftat die 6ffentliche Klage erhoben oder der Erlass eines Strafbefehls
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beantragt oder dem die Fuhrung seiner Dienstgeschafte verboten worden ist, darf
wéhrend dieser Verfahren oder fur die Dauer des Verbots zur Ausiibung seines Amts nicht
herangezogen werden.

§49
Entbindung vom Amt des Beamtenbeisitzers

(1) Der Beamtenbeisitzer ist von seinem Amt zu entbinden, wenn

1. erim Strafverfahren rechtskraftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist,

2. im Disziplinarverfahren gegen ihn unanfechtbar eine Disziplinarmalinahme mit
Ausnahme eines Verweises ausgesprochen worden ist,

3. erinein Amt auBerhalb des Bezirks des Verwaltungsgerichts Bremen versetzt wird,

4. das Beamtenverhaltnis endet oder

5. die Voraussetzungen fir das Amt des Beamtenbeisitzers nach § 46 Absatz 1 bei
seiner Wahl nicht vorlagen.

(2) In besonderen Hartefallen kann der Beamtenbeisitzer auch auf Antrag von der weiteren
Auslbung des Amts entbunden werden.

(3) Fur die Entscheidung gilt § 24 Absatz 3 der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend.

§ 50
Senate fiir Disziplinarsachen

Fur die Senate fur Disziplinarsachen des Oberverwaltungsgerichts gelten § 45 Abs. 1 und
3 sowie die 88 46 bis 49 entsprechend.

Seite 28 von 49



Kapitel 2
Disziplinarverfahren vor dem Verwaltungsgericht

Abschnitt 1
Klageverfahren

§51
Klageerhebung, Form und Frist der Klage

(1) Die Disziplinarklage ist schriftlich zu erheben. Die Klageschrift muss den persdnlichen
und beruflichen Werdegang des Beamten, den bisherigen Gang des Disziplinarverfahrens,
die Tatsachen, in denen ein Dienstvergehen gesehen wird, und die anderen Tatsachen
und Beweismittel, die fir die Entscheidung bedeutsam sind, geordnet darstellen. Liegen
die Voraussetzungen des § 23 Abs. 1 vor, kann wegen der Tatsachen, in denen ein
Dienstvergehen gesehen wird, auf die bindenden Feststellungen der ihnen zugrunde
liegenden Urteile verwiesen werden.

(2) Fur die Form und Frist der tbrigen Klagen gelten die 88 74, 75 und 81 der
Verwaltungsgerichtsordnung. Der Lauf der Frist des 8§ 75 Satz 2 der
Verwaltungsgerichtsordnung ist gehemmt, solange das Disziplinarverfahren nach § 22
ausgesetzt ist.

§ 52
Nachtragsdisziplinarklage

(1) Neue Handlungen, die nicht Gegenstand einer anhangigen Disziplinarklage sind,
konnen nur durch Erhebung einer Nachtragsdisziplinarklage in das Disziplinarverfahren
einbezogen werden.

(2) Halt der Dienstherr die Einbeziehung neuer Handlungen flr angezeigt, teilt er dies dem
Gericht unter Angabe der konkreten Anhaltspunkte mit, die den Verdacht eines
Dienstvergehens rechtfertigen. Das Gericht setzt das Disziplinarverfahren vorbehaltlich
des Absatzes 3 aus und bestimmt eine Frist, bis zu der die Nachtragsdisziplinarklage
erhoben werden kann. Die Frist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag des
Dienstherrn verlangert werden, wenn dieser sie aus Griinden, die er nicht zu vertreten hat,
voraussichtlich nicht einhalten kann. Die Fristsetzung und ihre Verlangerung erfolgen
durch Beschluss. Der Beschluss ist unanfechtbar.

(3) Das Gericht kann von einer Aussetzung des Disziplinarverfahrens nach Absatz 2
absehen, wenn die neuen Handlungen flr die Art und H6he der zu erwartenden
Disziplinarmal3nahme voraussichtlich nicht ins Gewicht fallen oder ihre Einbeziehung das
Disziplinarverfahren erheblich verzogern wiirde; Absatz 2 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.
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Ungeachtet einer Fortsetzung des Disziplinarverfahrens nach Satz 1 kann wegen der
neuen Handlungen bis zur Zustellung der Ladung zur mundlichen Verhandlung oder bis
zur Zustellung eines Beschlusses nach § 58 Nachtragsdisziplinarklage erhoben werden.
Die neuen Handlungen kénnen auch Gegenstand eines neuen Disziplinarverfahrens sein.

(4) Wird innerhalb der nach Absatz 2 bestimmten Frist nicht Nachtragsdisziplinarklage
erhoben, setzt das Gericht das Disziplinarverfahren ohne Einbeziehung der neuen
Handlungen fort; Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§53
Belehrung des Beamten

Der Beamte ist durch den Vorsitzenden gleichzeitig mit der Zustellung der Disziplinarklage
oder der Nachtragsdisziplinarklage auf die Fristen des § 54 Abs. 1 und des § 57 Abs. 2
sowie auf die Folgen der Fristversaumung hinzuweisen.

§54
Mangel des behordlichen Disziplinarverfahrens oder der Klageschrift

(1) Bei einer Disziplinarklage hat der Beamte wesentliche Méngel des behdrdlichen
Disziplinarverfahrens oder der Klageschrift innerhalb zweier Monate nach Zustellung der
Klage oder der Nachtragsdisziplinarklage geltend zu machen.

(2) Wesentliche Méangel, die nicht oder nicht innerhalb der Frist des Absatzes 1 geltend
gemacht werden, kann das Gericht unbericksichtigt lassen, wenn ihre Beriicksichtigung
nach seiner freien Uberzeugung die Erledigung des Disziplinarverfahrens verzégern wiirde
und der Beamte Uber die Folgen der Fristversaumung belehrt worden ist; dies gilt nicht,
wenn der Beamte zwingende Griunde fur die Verspatung glaubhaft macht.

(3) Das Gericht kann dem Dienstherrn zur Beseitigung eines wesentlichen Mangels, den
der Beamte rechtzeitig geltend gemacht hat oder dessen Berlcksichtigung es unabhangig
davon fur angezeigt halt, eine Frist setzen. § 52 Abs. 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. Wird
der Mangel innerhalb der Frist nicht beseitigt, wird das Disziplinarverfahren durch
Beschluss des Gerichts eingestellt.

(4) Die rechtskraftige Einstellung nach Absatz 3 steht einem rechtskraftigen Urteil gleich.
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§55
Beschrankung des Disziplinarverfahrens

Das Gericht kann das Disziplinarverfahren beschranken, indem es solche Handlungen
ausscheidet, die fur die Art und Hohe der zu erwartenden DisziplinarmalRnahme nicht oder
voraussichtlich nicht ins Gewicht fallen. Die ausgeschiedenen Handlungen kénnen nicht
wieder in das Disziplinarverfahren einbezogen werden, es sei denn, die Voraussetzungen
fur die Beschrankung entfallen nachtraglich. Werden die ausgeschiedenen Handlungen
nicht wieder einbezogen, kdnnen sie nach dem unanfechtbaren Abschluss des
Disziplinarverfahrens nicht Gegenstand eines neuen Disziplinarverfahrens sein.

§ 56
Bindung an tatsachliche Feststellungen aus anderen Verfahren

Die tatsachlichen Feststellungen eines rechtskréaftigen Urteils im Straf- oder
BuRRgeldverfahren oder im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, durch das nach § 12 des
Bremischen Besoldungsgesetzes Uber den Verlust der Besoldung bei schuldhaftem

Fernbleiben vom Dienst entschieden worden ist, sind im Disziplinarverfahren, das
denselben Sachverhalt zum Gegenstand hat, fur das Gericht bindend. Es hat jedoch die
erneute Prifung solcher Feststellungen zu beschliel3en, die offenkundig unrichtig sind.

§ 57
Beweisaufnahme

(1) Das Gericht erhebt die erforderlichen Beweise.

(2) Bei einer Disziplinarklage sind Beweisantrage von dem Dienstherrn in der Klageschrift
und von dem Beamten innerhalb zweier Monate nach Zustellung der Klage oder der
Nachtragsdisziplinarklage zu stellen. Ein verspateter Antrag kann abgelehnt werden, wenn
seine Berlicksichtigung nach der freien Uberzeugung des Gerichts die Erledigung des
Disziplinarverfahrens verzogern wiirde und der Beamte Uber die Folgen der
Fristversaumnis belehrt worden ist; dies gilt nicht, wenn zwingende Griunde fir die
Verspatung glaubhaft gemacht werden.

(3) Die Bestimmungen der Strafprozessordnung tber die Pflicht, als Zeuge auszusagen
oder als Sachverstandiger ein Gutachten zu erstatten, Gber die Ablehnung von
Sachverstandigen sowie Uber die Vernehmung von Angehdrigen des 6ffentlichen Dienstes
als Zeugen und Sachverstandige gelten entsprechend.
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§ 58
Entscheidung durch Beschluss

(1) Bei einer Disziplinarklage kann das Gericht, auch nach der Eréffnung der mindlichen
Verhandlung, mit Zustimmung der Beteiligten durch Beschluss

1. einen Verweis, eine Geldbul3e, eine Kirzung der Dienstbezlige oder eine Klrzung
des Ruhegehalts verhdngen, oder

2. die Disziplinarklage abweisen.

Zur Erklarung der Zustimmung kann den Beteiligten von dem Gericht, dem Vorsitzenden
oder dem Berichterstatter eine Frist gesetzt werden, nach deren Ablauf die Zustimmung
als erteilt gilt, wenn nicht ein Beteiligter widersprochen hat.

(2) Der rechtskraftige Beschluss nach Absatz 1 steht einem rechtskraftigen Urteil gleich.

§59
Miindliche Verhandlung, Entscheidung durch Urteil

(1) Das Gericht entscheidet tiber die Klage, wenn das Disziplinarverfahren nicht auf
andere Weise abgeschlossen wird, auf Grund mundlicher Verhandlung durch Urteil. 8 106
der Verwaltungsgerichtsordnung wird nicht angewandt.

(2) Bei einer Disziplinarklage dirfen nur die Handlungen zum Gegenstand der
Urteilsfindung gemacht werden, die dem Beamten in der Klage oder der
Nachtragsdisziplinarklage als Dienstvergehen zur Last gelegt werden. Das Gericht kann in
dem Urtell

1. auf die erforderliche Disziplinarmaflinahme (8 5) erkennen oder

2. die Disziplinarklage abweisen.

(3) Bei der Klage gegen eine Disziplinarverfigung pruft das Gericht neben der
RechtmaRigkeit auch die ZweckmaRigkeit der angefochtenen Entscheidung.

§ 60
Grenzen der erneuten Ausilibung der Disziplinarbefugnisse

(1) Soweit der Dienstherr die Disziplinarklage zurickgenommen hat, kénnen die ihr
zugrunde liegenden Handlungen nicht mehr Gegenstand eines Disziplinarverfahrens sein.
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(2) Hat das Gericht unanfechtbar tber die Klage gegen eine Disziplinarverfiigung
entschieden, ist hinsichtlich der dieser Entscheidung zugrunde liegenden Handlungen eine
erneute Austibung der Disziplinarbefugnisse nur wegen solcher erheblicher Tatsachen und
Beweismittel zulassig, die keinen Eingang in das gerichtliche Disziplinarverfahren
gefunden haben. Eine Verscharfung der DisziplinarmalRnahme nach Art oder Hohe oder
die Erhebung der Disziplinarklage ist nur innerhalb von drei Monaten nach der Zustellung
des Urteils zulassig, es sei denn, es ergeht wegen desselben Sachverhalts ein
rechtskraftiges Urteil aufgrund von tatséchlichen Feststellungen, die von denjenigen
tatsachlichen Feststellungen, auf denen die Entscheidung beruht, abweichen.

Abschnitt 2
Besondere Verfahren

§61
Antrag auf gerichtliche Fristsetzung

(1) Ist ein behordliches Disziplinarverfahren nicht innerhalb von sechs Monaten seit der
Einleitung durch Einstellung, durch Erlass einer Disziplinarverfigung oder durch Erhebung
der Disziplinarklage abgeschlossen worden, kann der Beamte bei dem Gericht die
gerichtliche Bestimmung einer Frist zum Abschluss des Disziplinarverfahrens beantragen.
Die Frist des Satzes 1 ist gehemmt, solange das Disziplinarverfahren nach § 22
ausgesetzt ist.

(2) Liegt ein zureichender Grund fir den fehlenden Abschluss des behdrdlichen
Disziplinarverfahrens innerhalb von sechs Monaten nicht vor, bestimmt das Gericht eine
Frist, in der es abzuschlief3en ist. Andernfalls lehnt es den Antrag ab. § 52 Abs. 2 Satz 3
bis 5 gilt entsprechend.

(3) Wird das behdordliche Disziplinarverfahren innerhalb der nach Absatz 2 bestimmten
Frist nicht abgeschlossen, ist es durch Beschluss des Gerichts einzustellen.

(4) Der rechtskraftige Beschluss nach Absatz 3 steht einem rechtskraftigen Urteil gleich.

§ 62
Antrag auf Aussetzung der vorlaufigen
Dienstenthebung und der Einbehaltung von Beziigen

(1) Der Beamte kann die Aussetzung der vorlaufigen Dienstenthebung und der
Einbehaltung von Dienst- oder Anwarterbezigen beim Gericht beantragen; Gleiches gilt
fur den Ruhestandsbeamten bezuglich der Einbehaltung von Ruhegehalt. Der Antrag ist
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bei dem Oberverwaltungsgericht zu stellen, wenn bei ihm in derselben Sache ein
Disziplinarverfahren anhangig ist.

(2) Die vorlaufige Dienstenthebung und die Einbehaltung von Bezligen sind auszusetzen,
wenn ernstliche Zweifel an ihrer Rechtmaligkeit bestehen.

(3) Fiir die Anderung oder Aufhebung von Beschliissen iiber Antrage nach Absatz 1 gilt §
80 Abs. 7 der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend.

Kapitel 3
Disziplinarverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht

Abschnitt 1
Berufung

§63
Statthaftigkeit, Form und Frist der Berufung

(1) Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts tUber eine Disziplinarklage steht den
Beteiligten die Berufung an das Oberverwaltungsgericht zu. Die Berufung ist bei dem
Verwaltungsgericht innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollstandigen Urteils
schriftlich einzulegen und zu begrinden. Die Begrindungsfrist kann auf einen vor ihrem
Ablauf gestellten Antrag von dem Vorsitzenden verlangert werden. Die Begrindung muss
einen bestimmten Antrag sowie die im Einzelnen anzufiihrenden Griinde der Anfechtung
(Berufungsgriinde) enthalten. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Berufung
unzulassig.

(2) Im Ubrigen steht den Beteiligten die Berufung gegen das Urteil des
Verwaltungsgerichts nur zu, wenn sie von dem Verwaltungsgericht oder dem
Oberverwaltungsgericht zugelassen wird. Die 88 124 und 124a der
Verwaltungsgerichtsordnung sind anzuwenden.

§ 64
Berufungsverfahren

(1) Fur das Berufungsverfahren gelten die Bestimmungen tber das Disziplinarverfahren
vor dem Verwaltungsgericht entsprechend, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes
ergibt. Die §8 52 und 53 werden nicht angewandt.

(2) Wesentliche Mangel des behdordlichen Disziplinarverfahrens, die nach § 54 Abs. 2
unbericksichtigt bleiben durften, bleiben auch im Berufungsverfahren unbericksichtigt.
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(3) Ein Beweisantrag, der vor dem Verwaltungsgericht nicht innerhalb der Frist des § 57
Abs. 2 gestellt worden ist, kann abgelehnt werden, wenn seine Berlcksichtigung nach der
freien Uberzeugung des Oberverwaltungsgerichts die Erledigung des
Disziplinarverfahrens verzogern wirde und der Beamte im ersten Rechtszug uber die
Folgen einer Fristversdumung belehrt worden ist; dies gilt nicht, wenn zwingende Grinde
fur die Verspatung glaubhaft gemacht werden. Beweisantrage, die das Verwaltungsgericht
zu Recht abgelehnt hat, bleiben auch im Berufungsverfahren ausgeschlossen.

(4) Die durch das Verwaltungsgericht erhobenen Beweise kdnnen der Entscheidung ohne
erneute Beweisaufnahme zugrunde gelegt werden.

§ 65
Miindliche Verhandlung, Entscheidung durch Urteil

Das Oberverwaltungsgericht entscheidet Uber die Berufung, wenn das
Disziplinarverfahren nicht auf andere Weise abgeschlossen wird, auf Grund mindlicher
Verhandlung durch Urteil. 8 106 der Verwaltungsgerichtsordnung wird nicht angewandt.

Abschnitt 2
Beschwerde

§ 66
Statthaftigkeit, Form und Frist der Beschwerde

(1) Fur die Statthaftigkeit, Form und Frist der Beschwerde gelten die 88 146 und 147 der
Verwaltungsgerichtsordnung.

(2) Gegen Beschliisse des Verwaltungsgerichts, durch die nach § 58 Abs. 1 Uber eine
Disziplinarklage entschieden wird, kann die Beschwerde nur auf das Fehlen der
Zustimmung der Beteiligten gestitzt werden.

(3) Fur das Beschwerdeverfahren gegen Beschlisse des Verwaltungsgerichts tber eine
Aussetzung nach § 62 gilt 8 146 Absatz 4 der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend.

§ 67
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts

Das Oberverwaltungsgericht entscheidet tber die Beschwerde durch Beschluss.
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Kapitel 4
Disziplinarverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht

§ 68
Form, Frist und Zulassung der Revision

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts kann mit dem Rechtsmittel der Revision
angegriffen werden. Fir die Zulassung der Revision, fur die Form und Frist der Einlegung
der Revision und der Einlegung der Beschwerde gegen ihre Nichtzulassung sowie flr die
Revisionsgrinde gelten die 88 132, 133, 137 bis 139 der Verwaltungsgerichtsordnung.

§69
Revisionsverfahren, Entscheidung liber die Revision

(1) Fur das Revisionsverfahren gelten die Bestimmungen tber das Disziplinarverfahren
vor dem Oberverwaltungsgericht entsprechend.

(2) Fur die Entscheidung Uber die Revision gelten die 88 143 und 144 der
Verwaltungsgerichtsordnung.

Kapitel 5
Wiederaufnahme des gerichtlichen Disziplinarverfahrens

8§70
Wiederaufnahmegriinde

(1) Die Wiederaufnahme des durch rechtskréftiges Urteil abgeschlossenen
Disziplinarverfahrens ist zuldssig, wenn

1. indem Urteil eine DisziplinarmalRnahme ausgesprochen worden ist, die nach Art oder
Hohe im Gesetz nicht vorgesehen ist,

2. Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die erheblich und neu sind,

3. das Urteil auf dem Inhalt einer unechten oder verfalschten Urkunde oder auf einem
vorséatzlich oder fahrlassig falsch abgegebenen Zeugnis oder Gutachten beruht,

4. ein Urtell, auf dessen tatsachlichen Feststellungen das Urteil im Disziplinarverfahren
beruht, durch ein anderes rechtskraftiges Urteil aufgehoben worden ist,

5. an dem Urteil ein Richter oder Beamtenbeisitzer mitgewirkt hat, der sich in dieser
Sache der strafbaren Verletzung einer Amtspflicht schuldig gemacht hat,
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6. an dem Urteil ein Richter oder Beamtenbeisitzer mitgewirkt hat, der von der
Ausibung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen war, es sei denn, dass die
Grunde fur den gesetzlichen Ausschluss bereits erfolglos geltend gemacht worden
waren,

7. der Beamte nachtraglich glaubhaft ein Dienstvergehen eingesteht, das in dem
Disziplinarverfahren nicht hat festgestellt werden kénnen, oder

8. im Verfahren der Disziplinarklage nach dessen rechtskraftigem Abschluss in einem
wegen desselben Sachverhalts eingeleiteten Straf- oder Bul3geldverfahren
unanfechtbar eine Entscheidung ergeht, nach der gemal § 14 die
DisziplinarmalRnahme nicht zulassig ware.

(2) Erheblich im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 sind Tatsachen und Beweismittel, wenn sie
allein oder in Verbindung mit den friiher getroffenen Feststellungen geeignet sind, eine
andere Entscheidung zu begriinden, die Ziel der Wiederaufnahme des
Disziplinarverfahrens sein kann. Neu im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 sind Tatsachen und
Beweismittel, die dem Gericht bei seiner Entscheidung nicht bekannt gewesen sind.
Ergeht nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils im Disziplinarverfahren in einem wegen
desselben Sachverhalts eingeleiteten Straf- oder Bul3geldverfahren ein rechtskraftiges
Urteil auf Grund von tatsachlichen Feststellungen, die von denjenigen tatsachlichen
Feststellungen des Urteils im Disziplinarverfahren abweichen, auf denen es beruht, gelten
die abweichenden Feststellungen des Urteils im Straf- oder Bu3geldverfahren als neue
Tatsachen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2.

(3) In den Fallen des Absatzes 1 Nrn. 3 und 5 ist die Wiederaufnahme des
Disziplinarverfahrens nur zulassig, wenn wegen der behaupteten Handlung eine
rechtskraftige strafgerichtliche Verurteilung erfolgt ist oder wenn ein strafgerichtliches
Verfahren aus anderen Griinden als wegen Mangels an Beweisen nicht eingeleitet oder
nicht durchgefihrt werden kann.

8§71
Unzulassigkeit der Wiederaufnahme

(1) Die Wiederaufnahme des durch rechtskraftiges Urteil abgeschlossenen
Disziplinarverfahrens ist unzuldssig, wenn nach dem Eintritt der Rechtskraft

1. ein Urteil im Straf- oder BufR3geldverfahren ergangen ist, das sich auf denselben
Sachverhalt grindet und diesen ebenso wirdigt, solange dieses Urteil nicht
rechtskraftig aufgehoben worden ist, oder
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2. ein Urteil im Strafverfahren ergangen ist, durch das der Verurteilte sein Amt oder
seinen Anspruch auf Ruhegehalt verloren hat oder ihn verloren hatte, wenn er noch
im Dienst gewesen ware oder Ruhegehalt bezogen hétte.

(2) Die Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens zuungunsten des Beamten ist
aulRerdem unzulassig, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft des Urteils drei Jahre
vergangen sind.

8§72
Frist, Verfahren

(1) Der Antrag auf Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens muss bei dem Gericht,
dessen Entscheidung angefochten wird, binnen drei Monaten schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbheamten der Geschaftsstelle eingereicht werden. Die Frist
beginnt mit dem Tag, an dem der Antragsberechtigte von dem Grund fir die
Wiederaufnahme Kenntnis erhalten hat. In dem Antrag ist das angefochtene Urteil zu
bezeichnen und anzugeben, inwieweit es angefochten wird und welche Anderungen
beantragt werden; die Antrage sind unter Bezeichnung der Beweismittel zu begriinden.

(2) Fur das weitere Verfahren gelten die Bestimmungen lber das gerichtliche
Disziplinarverfahren entsprechend, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt.

8§73
Entscheidung durch Beschluss

(1) Das Gericht kann den Antrag, auch nach der Eréffnung der mindlichen Verhandlung,
durch Beschluss verwerfen, wenn es die gesetzlichen Voraussetzungen fir seine
Zulassung nicht fur gegeben oder ihn fur offensichtlich unbegrindet halt.

(2) Das Gericht kann vor der Er6ffnung der mundlichen Verhandlung mit Zustimmung der
zustandigen Behdrde durch Beschluss das angefochtene Urteil aufheben und die
Disziplinarklage abweisen oder die Disziplinarverfigung aufheben. Der Beschluss ist
unanfechtbar.

(3) Der rechtskraftige Beschluss nach Absatz 1 sowie der Beschluss nach Absatz 2 stehen
einem rechtskraftigen Urteil gleich.

§74
Miindliche Verhandlung, Entscheidung des Gerichts

(1) Das Gericht entscheidet, wenn das Wiederaufnahmeverfahren nicht auf andere Weise
abgeschlossen wird, auf Grund mundlicher Verhandlung durch Urteil.
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(2) Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts und des Oberverwaltungsgerichts kann das
in dem jeweiligen Verfahren statthafte Rechtsmittel eingelegt werden.

8§75
Rechtswirkungen, Entschadigung

(1) Wird in einem Wiederaufnahmeverfahren das angefochtene Urteil zugunsten des
Beamten aufgehoben, erhalt dieser von dem Eintritt der Rechtskraft des aufgehobenen
Urteils an die Rechtsstellung, die er erhalten hatte, wenn das aufgehobene Urteil der
Entscheidung entsprochen hatte, die im Wiederaufnahmeverfahren ergangen ist. Wurde in
dem aufgehobenen Urteil auf Entfernung aus dem Beamtenverhaltnis oder auf
Aberkennung des Ruhegehalts erkannt, gilt § 24 Absatz 2 des Beamtenstatusgesetzes in
Verbindung mit § 33 Absatz 2 und 4 des Bremischen Beamtengesetzes entsprechend.

(2) Der Beamte und die Personen, denen er kraft Gesetzes unterhaltspflichtig ist, kbnnen
im Falle des Absatzes 1 neben den hiernach nachtraglich zu gewahrenden Bezligen in
entsprechender Anwendung des Gesetzes Uber die Entschadigung fur
Strafverfolgungsmalnahmen vom 8. Méarz 1971 (BGBI. | S. 157) in der jeweils geltenden
Fassung Ersatz des sonstigen Schadens vom Dienstherrn verlangen. Der Anspruch ist
innerhalb von drei Monaten nach dem rechtskraftigen Abschluss des
Wiederaufnahmeverfahrens bei der fur die Erhebung der Disziplinarklage zustandigen
Behorde geltend zu machen.

Kapitel 6
Kostenentscheidung im gerichtlichen Disziplinarverfahren

8§76
Kostentragung und erstattungsfahige Kosten

(1) Fur die Kostentragungspflicht der Beteiligten und die Erstattungsfahigkeit von Kosten
gelten die Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend, sofern sich aus
den nachfolgenden Vorschriften nichts Abweichendes ergibt.

(2) Wird eine Disziplinarverfigung trotz Vorliegens eines Dienstvergehens aufgehoben,
konnen die Kosten ganz oder teilweise dem Beamten auferlegt werden.

(3) In Verfahren tber den Antrag auf gerichtliche Festsetzung nach § 61 hat das Gericht
zugleich mit der Entscheidung tber den Fristsetzungsantrag tber die Kosten des
Verfahrens zu befinden.

(4) Kosten im Sinne dieser Vorschrift sind auch die Kosten des behdrdlichen
Disziplinarverfahrens.
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8§77
Gerichtskosten

In gerichtlichen Disziplinarverfahren werden Gebtihren nach dem Gebuhrenverzeichnis
der Anlage zu diesem Gesetz erhoben. Im Ubrigen sind die fiir Kosten in Verfahren vor
den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit geltenden Vorschriften des
Gerichtskostengesetzes entsprechend anzuwenden.

Teil 5
Unterhaltsbeitrag, Unterhaltsleistung und Begnadigung

§78
Unterhaltsbeitrag bei Entfernung aus dem Beamtenverhdltnis
oder bei Aberkennung des Ruhegehalts

(1) Die Zahlung des Unterhaltsbeitrags nach § 10 Abs. 3 oder § 12 Abs. 2 beginnt, soweit
in der Entscheidung nichts anderes bestimmt ist, zum Zeitpunkt des Verlustes der
Dienstbezlige oder des Ruhegehalts.

(2) Die Zahlung des Unterhaltsbeitrags nach § 12 Abs. 2 steht unter dem Vorbehalt der
Ruckforderung, wenn fur denselben Zeitraum eine Rente aufgrund der Nachversicherung
gewahrt wird. Zur Sicherung des Rickforderungsanspruchs hat der Ruhestandsbeamte
eine entsprechende Abtretungserklarung abzugeben.

(3) Das Gericht kann in der Entscheidung bestimmen, dass der Unterhaltsbeitrag ganz
oder teilweise an Personen gezahlt wird, zu deren Unterhalt der Beamte oder
Ruhestandsbeamte verpflichtet ist; nach Rechtskraft der Entscheidung kann dies die
oberste Dienstbehdrde bestimmen.

(4) Auf den Unterhaltsbeitrag werden Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen im Sinne
des 8§ 18 a Abs. 2 sowie Abs. 3 Satz 1 und 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
angerechnet. Der frihere Beamte oder frihere Ruhestandsbeamte ist verpflichtet, der
obersten Dienstbehorde alle Anderungen in seinen Verhaltnissen, die fir die Zahlung des
Unterhaltsbeitrags bedeutsam sein kénnen, unverziglich anzuzeigen. Kommt er dieser
Pflicht schuldhaft nicht nach, kann ihm der Unterhaltsbeitrag ganz oder teilweise mit
Wirkung fur die Vergangenheit entzogen werden. Die Entscheidung trifft die oberste
Dienstbehdrde.

(5) Der Anspruch auf den Unterhaltsbeitrag erlischt, wenn der Betroffene wieder in ein
offentlich-rechtliches Amts- oder Dienstverhéltnis berufen wird.
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8§79
Unterhaltsleistung bei Mithilfe zur Aufdeckung von Straftaten

(1) Im Falle der Entfernung aus dem Beamtenverhaltnis oder der Aberkennung des
Ruhegehalts kann die zuletzt zustandige oberste Dienstbehdérde dem ehemaligen
Beamten oder ehemaligen Ruhestandsbeamten, der gegen das Verbot der Annahme von
Belohnungen oder Geschenken verstol3en hat, die Gewahrung einer monatlichen
Unterhaltsleistung zusagen, wenn er sein Wissen lber Tatsachen offenbart hat, deren
Kenntnis dazu beigetragen hat, Straftaten, insbesondere nach den 88 331 bis 335 des
Strafgesetzbuches, zu verhindern oder Uber seinen eigenen Tatbeitrag hinaus aufzuklaren.
Die Nachversicherung ist durchzufihren.

(2) Die Unterhaltsleistung ist als Prozentsatz der Anwartschaft auf eine Altersrente, die
sich aus der Nachversicherung ergibt, oder einer entsprechenden Leistung aus der
berufsstandischen Alterssicherung mit folgenden Mal3gaben festzusetzen:

1. Die Unterhaltsleistung darf die Hohe der Rentenanwartschaft aus der
Nachversicherung nicht erreichen;

2. Unterhaltsleistung und Rentenanwartschaft aus der Nachversicherung dirfen
zusammen den Betrag nicht Gbersteigen, der sich als Ruhegehalt nach § 16 Absatz 1
des Bremischen Beamtenversorgungsgesetzes ergabe.

Die Hochstgrenzen nach Satz 1 gelten auch fur die Zeit des Bezugs der
Unterhaltsleistung; an die Stelle der Rentenanwartschaft aus der Nachversicherung tritt
die anteilige Rente.

(3) Die Zahlung der Unterhaltsleistung an den friiheren Beamten kann erst erfolgen, wenn
dieser die Altersgrenze nach Mal3gabe des Bremischen Beamtengesetzes erreicht hat
oder eine Rente wegen Erwerbs- oder Berufsunfahigkeit aus der gesetzlichen
Rentenversicherung oder eine entsprechende Leistung aus der berufsstandischen
Versorgung erhalt.

(4) Der Anspruch auf die Unterhaltsleistung erlischt bei erneutem Eintritt in den 6ffentlichen
Dienst sowie in den Fallen, die bei einem Ruhestandsbeamten das Erléschen der
Versorgungsbezlige nach § 71 des Bremischen Beamtenversorgungsgesetzes zur Folge
hatten. Der hinterbliebene Ehegatte oder der hinterbliebene eingetragene Lebenspartner
erhalt 55 Prozent der Unterhaltsleistung, wenn zum Zeitpunkt der Entfernung aus dem
Beamtenverhaltnis oder der Aberkennung des Ruhegehalts die Ehe oder die eingetragene
Lebenspartnerschatft bereits bestanden hatte.
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§ 80
Begnadigung

(1) Dem Senat steht das Begnadigungsrecht in Disziplinarsachen nach diesem Gesetz zu.

(2) Wird die Entfernung aus dem Beamtenverhéltnis oder die Aberkennung des
Ruhegehalts im Gnadenweg aufgehoben, gilt § 24 Absatz 2 des Beamtenstatusgesetzes
in Verbindung mit § 33 Absatz 2 und 4 des Bremischen Beamtengesetzes entsprechend.

Teil 6
Besondere Bestimmungen fiir Ruhestandsbeamte

§81
Ausiibung der Disziplinarbefugnisse bei Ruhestandsbeamten

Bei Ruhestandsbeamten werden die Disziplinarbefugnisse durch die zum Zeitpunkt des
Eintritts in den Ruhestand zustandige oberste Dienstbehtrde ausgelbt. Besteht die
zustandige oberste Dienstbehdrde nicht mehr, bestimmt der Senator fur Finanzen, welche
Behorde zustandig ist. Ein bereits vor Eintritt in den Ruhestand gegen einen Beamten
eingeleitetes Disziplinarverfahren kann durch den Dienstvorgesetzten fortgefuhrt werden.

) Teil 7
Ubergangs- und Schlussbestimmungen

) § 82
Ubergangsbestimmungen

(1) Die nach bisherigem Recht eingeleiteten Disziplinarverfahren werden in der Lage, in

der sie sich bei Inkrafttreten dieses Gesetzes befinden, nach diesem Gesetz fortgefihrt,

soweit in den Absétzen 2 bis 6 nichts Abweichendes bestimmt ist. Mal3nahmen, die nach
bisherigem Recht getroffen worden sind, bleiben rechtswirksam.

(2) Die folgenden Disziplinarmal3nahmen nach bisherigem Recht stehen folgenden
DisziplinarmalRnahmen nach diesem Gesetz gleich:

1. die Gehaltskirzung der Kirzung der Dienstbeziige und
2. die Entfernung aus dem Dienst der Entfernung aus dem Beamtenverhaltnis.

(3) Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleitete férmliche Disziplinarverfahren
werden nach bisherigem Recht fortgefiihrt. Fur die Anschuldigung und die Durchfiihrung
des gerichtlichen Verfahrens gilt ebenfalls das bisherige Recht.

(4) Statthaftigkeit, Frist und Form eines Rechtsbehelfs oder Rechtsmittels gegen eine
Entscheidung, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist, bestimmen sich
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nach bisherigem Recht. Im weiteren Verfahren gelten ebenfalls die Bestimmungen des
bisherigen Rechts.

(5) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes anhangigen gerichtlichen Disziplinarverfahren
werden nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts fortgefiihrt. Ab dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes kann von § 39 Abs. 1 und § 46 Abs. 2 der Bremischen Disziplinarordnung
abgewichen werden.

(6) Die Disziplinarkammer und der Disziplinarhof werden mit Ablauf des 31. Dezember
2004 aufgeldst. Die zu diesem Zeitpunkt bei der Disziplinarkammer anhangigen Verfahren
gehen in dem Stand, in dem sie sich befinden, auf das Verwaltungsgericht tber; die zu
diesem Zeitpunkt beim Disziplinarhof anhéangigen Verfahren gehen auf das
Oberverwaltungsgericht tber. Die Vorschriften der Bremischen Disziplinarordnung tber
das Verfahren vor der Disziplinarkammer und dem Disziplinarhof gelten sinngemafi. Eine
mundliche Verhandlung, die in einem anhangigen Gerichtsverfahren vor Ablauf des 31.
Dezember 2004 geschlossen wurde, muss wiedereroffnet werden.

(7) Fur die Wiederaufnahme von Disziplinarverfahren, die vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes rechtskraftig abgeschlossen worden sind, gilt bis zum Ablauf des 31. Dezember
2004 Abschnitt IV der Bremischen Disziplinarordnung. Ab diesem Zeitpunkt gelten die
Bestimmungen dieses Gesetzes.

(8) Die nach bisherigem Recht in einem Disziplinarverfahren ergangenen Entscheidungen
sind nach bisherigem Recht zu vollstrecken, wenn sie unanfechtbar geworden sind.

(9) Die Frist fur das Verwertungsverbot und ihre Berechnung fir die
Disziplinarmal3nahmen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verhédngt worden sind,
bestimmen sich nach diesem Gesetz. Dies gilt nicht, wenn die Frist und ihre Berechnung
nach bisherigem Recht fir den Beamten gunstiger ist.

(10) Die erste Amtszeit der nach den Bestimmungen des § 46 Abs. 3 in der am 1. Januar
2007 geltenden Fassung auf finf Jahre zu wahlenden Beamtenbeisitzern betragt
abweichend hiervon sechs Jahre.

§83
Verwaltungsvorschriften

Die zur Durchfuhrung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlasst der
Senat.

Anlage

(zu 8 77 Satz 1) Gebuhrenverzeichnis
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Gliederung

Abschnitt 1 Klageverfahren erster Instanz

Abschnitt 2 Zulassung und Durchfiihrung der Berufung
Abschnitt 3 Revision

Abschnitt 4 Besondere Verfahren

Abschnitt 5

Abschnitt 6 Beschwerde

Rige wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehoér

Gebuhrenbetrag
oder Satz der
NIr. Gebuhrentatbestand jeweiligen Gebuhr
Nummer
10 bis 17
Vorbemerkung:
Das Verfahren Uber den Antrag auf Wiederaufnahme gilt als neuer Rechtszug. 1]
Abschnitt 1 1]
Klageverfahren erster Instanz
Verfahren uber eine Disziplinarklage mit dem Antrag IB
auf
10 - Entfernung aus dem Beamtenverhaltnis 360 EUR i
11 - Aberkennung des Ruhegehalts 360 EUR
12 - Zurickstufung 240 EUR
Verfahren Uber die Klage gegen eine
Disziplinarverfiigung, in der als Disziplinarma3nahme
ausgesprochen worden ist
13 - Kirzung der Dienstbeziige 180 EUR
14 - Kirzung des Ruhegehalts 180 EUR
15 - GeldbulRe 120 EUR
16 - Verweis 60 EUR
17 Verfahren Uber die Klage gegen eine |
Disziplinarverfiigung, wenn nur eine
Kostenentscheidung in der Disziplinarverfigung 60 EUR
angegriffen wird, oder gegen eine
Einstellungsverfiigung (8 32 BremDG)
18 Beendigung des gesamten Verfahrens durch I
1. Zurtcknahme der Klage i
a)
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vor dem Abschluss der miindlichen
Verhandlung oder

b) wenn eine solche nicht stattfindet, vor
Ablauf des Tages, an dem die
Entscheidung in der Hauptsache der
Geschaftsstelle Ubermittelt wird, oder

2.  Erledigungserklarungen, wenn keine
Entscheidung Uber die Kosten ergeht oder die
Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung
der Beteiligten Gber die Kostentragung oder der
Kostentibernahmeerklarung eines Beteiligten
folgt:

Die Gebiihren nach den Nummern 10 bis 17

ermafigen sich auf

Die Gebuhren erméRigen sich auch, wenn mehrere

Ermafigungstatbestande erfullt sind.

Abschnitt 2
Zulassung und Durchfiihrung der Berufung

20

21

22
23

Verfahren Uber die Zulassung der Berufung:

Soweit der Antrag abgelehnt wird

Verfahren Uber die Zulassung der Berufung:

Soweit der Antrag zuriickgenommen oder das
Verfahren durch anderweitige Erledigung beendet
wird

Die Gebuhr entsteht nicht, soweit die Berufung
zugelassen wird.

Verfahren tber die Berufung im Allgemeinen
Beendigung des gesamten Verfahrens durch
Zurticknahme der Berufung oder der Klage, bevor die
Schrift zur Begrindung der Berufung bei Gericht
eingegangen ist:

Die Gebuhr nach Nummer 22 ermaligt sich auf
Erledigungserklarungen stehen der Zuriicknahme
gleich, wenn keine Entscheidung Uber die Kosten
ergeht oder die Entscheidung einer zuvor mitgeteilten
Einigung der Beteiligten Gber die Kostentragung oder

0,5

1,0

0,5

1,5

0,5
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24

der Kostenuibernahmeerklarung eines Beteiligten
folgt.

Beendigung des gesamten Verfahrens, wenn nicht
Nummer 23 erfillt ist, durch

1. Zurtucknahme der Berufung oder der Klage

a) vor dem Schluss der mundlichen
Verhandlung oder

b) wenn eine solche nicht stattfindet, vor
Ablauf des Tages, an dem die
Entscheidung in der Hauptsache der
Geschaftsstelle Ubermittelt wird, oder

2.  Erledigungserklarungen, wenn keine
Entscheidung Uber die Kosten ergeht oder die
Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung
der Beteiligten Gber die Kostentragung oder der
Kostentibernahmeerklarung eines Beteiligten
folgt:

Die Gebuhr nach Nummer 22 ermaligt sich auf

Die Gebuhr ermaRigt sich auch, wenn mehrere

Ermafigungstatbestande erfullt sind.

Abschnitt 3

Revision

30
31

32

Verfahren Uber die Revision im Allgemeinen
Beendigung des gesamten Verfahrens durch
Zurtiicknahme der Revision oder der Klage, bevor die
Schrift zur Begrindung der Revision bei Gericht
eingegangen ist:

Die Gebuhr nach Nummer 30 ermaRigt sich auf
Erledigungserklarungen stehen der Zuriicknahme
gleich, wenn keine Entscheidung Gber die Kosten
ergeht oder die Entscheidung einer zuvor mitgeteilten
Einigung der Beteiligten Gber die Kostentragung oder
der Kostenuibernahmeerklarung eines Beteiligten
folgt.

Beendigung des gesamten Verfahrens, wenn nicht
Nummer 31 erfallt ist, durch

1. Zurucknahme der Revision oder der Klage

1,0

2,0

1,0
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a) vor dem Schluss der mundlichen
Verhandlung oder

b) wenn eine solche nicht stattfindet, vor
Ablauf des Tages, an dem die
Entscheidung in der Hauptsache der
Geschaftsstelle Ubermittelt wird, oder

2.  Erledigungserklarungen, wenn keine
Entscheidung Uber die Kosten ergeht oder die
Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung
der Beteiligten Gber die Kostentragung oder der
Kostentibernahmeerklarung eines Beteiligten
folgt:

Die Gebuhr nach Nummer 30 ermaligt sich auf 1,5

Die Gebuhr ermaRigt sich auch, wenn mehrere

Ermafigungstatbestande erfullt sind.

Gebulhrenbetrag
oder Satz der
Nr. Gebihrentatbestand jeweiligen Gebuhr
Nummer 40 und
41
Abschnitt 4
Besondere Verfahren
40 Verfahren tGber den Antrag auf Aussetzung der |

vorlaufigen Dienstenthebung und der Einbehaltung 180 EUR
von Bezugen

41 Verfahren tber den Antrag auf gerichtliche
Festsetzung einer Frist zum Abschluss des
Disziplinarverfahrens einschlie3lich der Einstellung 60 EUR
des Disziplinarverfahrens nach fruchtlosem Ablauf
der Frist

42 Beendigung des gesamten Verfahrens durch

1. Zuricknahme des Antrags

a)
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vor dem Schluss der mindlichen
Verhandlung oder

b) wenn eine solche nicht stattfindet, vor
Ablauf des Tages, an dem die
Entscheidung tUber den Antrag der
Geschaftsstelle Ubermittelt wird, oder

2.  Erledigungserklarungen, wenn keine
Entscheidung Uber die Kosten ergeht oder die
Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung
der Beteiligten Gber die Kostentragung oder der
Kostentibernahmeerklarung eines Beteiligten
folgt:

Die Gebiihren nach den Nummern 40 und 41 05 |
ermaRigen sich auf '
Die Gebuhren erméRigen sich auch, wenn mehrere I
Ermafigungstatbestande erfullt sind.
Abschnitt 5 I
Riige wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches
Gehor
50 Verfahren Uber die Rige wegen Verletzung des I
Anspruchs auf rechtliches Gehor:
Die Rige wird in vollem Umfang verworfen oder I
zurtckgewiesen S0 EUR
Gebulhrenbetrag
oder Satz der
Nr. Gebihrentatbestand jeweiligen Gebuhr
Nummer 10 bis
17 und 40
Abschnitt 6
Beschwerde
60 Verfahren Uber die Beschwerde gegen die |
Entscheidung Uber den Antrag auf Aussetzung der 15

vorlaufigen Dienstenthebung und der Einbehaltung
von Bezugen
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61

62

63

64

Verfahren Uber die Beschwerde gegen eine

Entscheidung in der Hauptsache durch Beschluss

nach § 58 BremDG

Verfahren Uber die Beschwerde gegen die

Nichtzulassung der Revision: Die Beschwerde wird

verworfen oder zurtickgewiesen

Beendigung des gesamten Verfahrens durch

1.  Zurtcknahme der Beschwerde, der Klage oder
des Antrags

a) vor dem Schluss der miundlichen
Verhandlung oder

b) wenn eine solche nicht stattfindet, vor
Ablauf des Tages, an dem die
Entscheidung Uber die Beschwerde der
Geschaftsstelle tbermittelt wird, oder

2.  Erledigungserklarungen, wenn keine
Entscheidung uber die Kosten ergeht oder die
Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung
der Beteiligten Gber die Kostentragung oder der
Kostentibernahmeerklarung eines Beteiligten
folgt:

Die Gebuhren nach den Nummern 60 bis 62

ermafiigen sich auf

Die Gebuhr ermafiigt sich auch, wenn mehrere

Ermafigungstatbestande erfillt sind.

Verfahren tber nicht besonders aufgefuhrte

Beschwerden im disziplinargerichtlichen Verfahren,

die nicht nach anderen Vorschriften gebuhrenfrei

sind:

Die Beschwerde wird verworfen oder

zurickgewiesen

1,5

0,75

50 EUR

Seite 49 von 49



	Bremisches Disziplinargesetz (BremDG)
	Fußnoten
	Teil 1 Allgemeine Bestimmungen
	§ 1 Persönlicher Geltungsbereich
	§ 2 Sachlicher Geltungsbereich
	§ 3 Ergänzende Anwendung des Verwaltungsverfahrensgesetzes und der Verwaltungsgerichtsordnung
	§ 4 Gebot der Beschleunigung

	Teil 2 Disziplinarmaßnahmen
	§ 5 Arten der Disziplinarmaßnahmen
	§ 6 Verweis
	§ 7 Geldbuße
	§ 8 Kürzung der Dienstbezüge
	§ 9 Zurückstufung
	§ 10 Entfernung aus dem Beamtenverhältnis
	§ 11 Kürzung des Ruhegehalts
	§ 12 Aberkennung des Ruhegehalts
	§ 13 Bemessung der Disziplinarmaßnahme
	§ 14 Zulässigkeit von Disziplinarmaßnahmen nach Straf- oder Bußgeldverfahren
	§ 15 Disziplinarmaßnahmeverbot wegen Zeitablaufs
	§ 16 Verwertungsverbot, Entfernung aus der Personalakte

	Teil 3 Behördliches Disziplinarverfahren 
	Kapitel 1 Einleitung, Ausdehnung und Beschränkung 
	§ 17 Einleitung von Amts wegen
	§ 18 Einleitung auf Antrag des Beamten
	§ 19 Ausdehnung und Beschränkung

	Kapitel 2 Durchführung
	§ 20 Unterrichtung, Belehrung und Anhörung des Beamten
	§ 21 Pflicht zur Durchführung von Ermittlungen, Ausnahmen
	§ 22 Zusammentreffen von Disziplinarverfahren mit Strafverfahren oder anderen Verfahren, Aussetzung
	§ 23 Bindung an tatsächliche Feststellungen aus Strafverfahren oder anderen Verfahren
	§ 24 Beweiserhebung
	§ 25 Zeugen und Sachverständige
	§ 26 Herausgabe von Unterlagen
	§ 27 Beschlagnahmen und Durchsuchungen
	§ 28 Protokoll
	§ 29 Innerdienstliche Informationen
	§ 29a Informationen nach Maßgabe des Artikels 56a der Richtlinie 2005/36/EG
	§ 30 Abschließende Anhörung
	§ 31 Abgabe des Disziplinarverfahrens

	Kapitel 3 Abschlussentscheidung
	§ 32 Einstellungsverfügung
	§ 33 Disziplinarverfügung
	§ 34 Erhebung der Disziplinarklage
	§ 35 Grenzen der erneuten Ausübung der Disziplinarbefugnisse
	§ 36 Verfahren bei nachträglicher Entscheidung im Straf- oder Bußgeldverfahren
	§ 37 Kostentragungspflicht

	Kapitel 4 Vorläufige Dienstenthebung und Einbehaltung von Bezügen
	§ 38 Zulässigkeit
	§ 39 Rechtswirkungen
	§ 40 Verfall und Nachzahlung der einbehaltenen Beträge

	Kapitel 5 Widerspruchsverfahren
	§ 41 Erforderlichkeit, Form und Frist des Widerspruchs
	§ 42 Widerspruchsbescheid
	§ 43 Kostentragungspflicht


	Teil 4 Gerichtliches Disziplinarverfahren 
	Kapitel 1 Disziplinargerichtsbarkeit
	§ 44 Zuständigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit
	§ 45 Kammer für Disziplinarsachen
	§ 46 Beamtenbeisitzer
	§ 47 Ausschluss von der Ausübung des Richteramts
	§ 48 Nichtheranziehung eines Beamtenbeisitzers
	§ 49 Entbindung vom Amt des Beamtenbeisitzers
	§ 50 Senate für Disziplinarsachen

	Kapitel 2 Disziplinarverfahren vor dem Verwaltungsgericht 
	Abschnitt 1 Klageverfahren
	§ 51 Klageerhebung, Form und Frist der Klage
	§ 52 Nachtragsdisziplinarklage
	§ 53 Belehrung des Beamten
	§ 54 Mängel des behördlichen Disziplinarverfahrens oder der Klageschrift
	§ 55 Beschränkung des Disziplinarverfahrens
	§ 56 Bindung an tatsächliche Feststellungen aus anderen Verfahren
	§ 57 Beweisaufnahme
	§ 58 Entscheidung durch Beschluss
	§ 59 Mündliche Verhandlung, Entscheidung durch Urteil
	§ 60 Grenzen der erneuten Ausübung der Disziplinarbefugnisse

	Abschnitt 2 Besondere Verfahren
	§ 61 Antrag auf gerichtliche Fristsetzung
	§ 62 Antrag auf Aussetzung der vorläufigen Dienstenthebung und der Einbehaltung von Bezügen


	Kapitel 3 Disziplinarverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht 
	Abschnitt 1 Berufung
	§ 63 Statthaftigkeit, Form und Frist der Berufung
	§ 64 Berufungsverfahren
	§ 65 Mündliche Verhandlung, Entscheidung durch Urteil

	Abschnitt 2 Beschwerde
	§ 66 Statthaftigkeit, Form und Frist der Beschwerde
	§ 67 Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts


	Kapitel 4 Disziplinarverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 
	§ 68 Form, Frist und Zulassung der Revision
	§ 69 Revisionsverfahren, Entscheidung über die Revision

	Kapitel 5 Wiederaufnahme des gerichtlichen Disziplinarverfahrens 
	§ 70 Wiederaufnahmegründe
	§ 71 Unzulässigkeit der Wiederaufnahme
	§ 72 Frist, Verfahren
	§ 73 Entscheidung durch Beschluss
	§ 74 Mündliche Verhandlung, Entscheidung des Gerichts
	§ 75 Rechtswirkungen, Entschädigung

	Kapitel 6 Kostenentscheidung im gerichtlichen Disziplinarverfahren 
	§ 76 Kostentragung und erstattungsfähige Kosten
	§ 77 Gerichtskosten


	Teil 5 Unterhaltsbeitrag, Unterhaltsleistung und Begnadigung 
	§ 78 Unterhaltsbeitrag bei Entfernung aus dem Beamtenverhältnis oder bei Aberkennung des Ruhegehalts
	§ 79 Unterhaltsleistung bei Mithilfe zur Aufdeckung von Straftaten
	§ 80 Begnadigung

	Teil 6 Besondere Bestimmungen für Ruhestandsbeamte 
	§ 81 Ausübung der Disziplinarbefugnisse bei Ruhestandsbeamten

	Teil 7 Übergangs- und Schlussbestimmungen 
	§ 82 Übergangsbestimmungen
	§ 83 Verwaltungsvorschriften

	Anlage


